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Das neue Freibad in Glah: (Sc:hle ien). Blick von der Terrasse des Freibadgcbäl!des übsr die Badebecken,
die Liegewiese und uber die hugellche landschaft des Glalzer Kessels bis zu den Randgebirgen. Die
Gesamtkostel"l des Freibades betrugen 100 (JOD RM. Im n<lchslen Jahr werden. noch d<Js Boothaus an der
Neiße und die Rollschuhbahn erbaut (3 Aufni:Jhmen von Photo-Marx, Gld!:Z;)

Der Zugang von den Umkfeidezel!en zu den Becken .erfolgt üb r
ein F u   was eh b e ck e n , das durch eine Lücke in der Pergola zu
gänglich ist; ein Oberspringen oder Ausweichen is! nicht möglich.
Zwischen den Becken und der Liegewiese <ist eine durchgehende ,F u ryM
was ch r j n n € angeordnet; es ist also nur ,Badenden und nicht be
kleideten ,Zuschauern möglich, in ,unmiflelbare ,Nähe der Becken zu
gelangen. Trofzdem können aber bekleidefe Zuschaller aus nicht zu
groryer Entfernung yon der Pergola oder von dem Plattensheifen zwi
sehen Fu waschrinne und Liegewiese aus die Vorgänge in den Becken
beobachten.

Die Was s e r ein ,j gun 9 erfo!gt nach einern Sonderverfahren, bei
dem das Wasser Yor Füllung in die Becken behandelt wird und sodann
durch eine Umwälzanlage, je nach Bedarf und je nach dem Grad
etwaiger 'Verunreinigung, über einen Filter gereinigt werden kann.
Das Wasser ist sauber, yollkommen geruchlos und hygieni!ch einwand
frei; seine Durchsichtigkeit ist so gro , da!J man durch die vor dem
Sprungturm in der Beckenwand. unter dem Wassenpiegel angebrachte
SpiegeJglasscheibe den ganzen Unierwassettaum des Schwimrnerbeckens
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übersehen kann. Unglücksfälle sind bei einem so durchsichtigen
Wasser kaum möglich oder können sofori feslgestol!! werden. Das
Wasserreinigungsverfahren hai aufJerdem den Vorteil, dab es Menschen
kraft zur B..,handJung des Wassers nicht erfordert. Die Was s e r _
I e m per 1'1 t ur ist dadurch, dd} nUr das verdui1siefe Wasser erse!zf
zu werden brctuchf und im übrigen die gleiche Wassermenge immer
wieder umgewälzf wird, durchweg recht hoch, so dafJ an sehr warmen
Tagen off Leitungswasser zugeselzt werden muf), damit die Wasser_
temperatur in den ,Becken 24 Grad ni chi überschreitet.

In dem Gebäude des Freibades sind 32 We c h s e [ z e I ! e r: mit
2200 Kleiderhaken vorhanden. Die Arbeit der Abnahme und Herausgabe
der Kleider kann bei der Anordnung der Zellen auch bei gro!}em
Behieb yon zwei Frauen bewälligt werden, da jeder Badegast genau
weifJ, wo er seine K!eider abgeben und wieder in Empfang nehmen
mufJ. Der Abschluf} der Wechselzellen erfolgf nur durch Vorhänge,
wodurch ein allzu!anges Verweilen in den Zellen verhindert wird;
bis jetzt hat sich auch bei gro em Betrieb kein 'NesenHicher Mangel
an Zellen ergeben. Au erdem sind Ge m ein s ch a f t s - U m k ! e j cl e

.   '-:--  r-: ' r=-- .=;-
: : \

,.  _______ _ I L_ __ .

" -+ I -'   lf

Ir!- --' Ir;
i .  l

__  '"=_   =' :'_ -= _---=-_'=--==-==== _ L.jL_
,

Das noue Fr;ib;.d in Glatz (Scl  esien). li n k s : 8adebecken für Nich!schw i :n mer und re chi s; Schwimmbecken mit SPfunganJage- und Sprunggrube.Grundrisse, Querschnitte und Lijngsschnitte. (Zeichnungen: Stadtballsmt Glatz)
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D<I$ ncue Freibad in Gla!;t (Schlesien). Ein z e I h e i t e n zu den U m k lei dez e 11 e n und zur Te r ras sen b r u s I u n 9

Das neue Freibad in Glat% (Schlesien). Das Sc h w j m m b eck e n mit der
Sprung anJage und Blick auf das Gebaude des Freibades.
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räume für Jungen und Mäde1r vorharlden, sowie Schrank
zell e n, die für einen Badesommer gemietet werden können. Diese
Schrankzellen, insgesamt 210, werden .von den Badegästen mit Jahres
karte gern gemietet. da diese !lier ihre Badewäsche den ganzen
Sommer über aufbewahren können. Ferner stehen noch 27 Ein z e 1
zell e n denjenigen Bädegästen, die die Wechselzellen nicht be
nutzen wollen, zur Verfügung. - In dem südlichen Teil der Gebäude
des Freibades sind die Umkleideräume für die 'Sportler .des an
schlie enden Stadions sowie die Duschräume und Aborte an
geordnet. Bei besonders gro em Betrieb im Freibad können
diese Umkleideräume auch ,von der Badeseite her zugänglich gemacht
werden und sodann für Schufen, geschlossene Vereine und für Kinder
zum Umkleiden ,dienen. Durch diese Anordnung ist es möglich, im
Spifzenbetrieb bis 3500 Badegäste aufzunehmen.

Von der Vor hai re des .Freibadgebäudes aus ist durch die Kasse
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Das neue Freibad in Glatz: (Schlesien). Ein z e I he i 1 e n der B ci n k e und
und K J eid e r 5 p i nd e, Klei'derrechen usw.



ilS ne LI'" f.<!ibö>i! in i11Ilat"

die Hau p f h CI I'J e zu befreien, in der sich der gesamfe Verkehr
abwickelt. Von der Vorhalle kann man, ohne durch die Kasse gehen
zu müssen, zu der Gasfställe im oberen ,GeschoQ gelangen. Ein
offener rFreisilz, der nur über die Treppe vom Schwimmbad aus zu
ganglich isf, bleibt den Badegästen vorbehalten. Die Gasfsfäffe, von
der aus man einen umfassenden Rundblick über den Glatzet Kesse!
mit seinen Randgebirgen auf die Becken des Freibades und auf die
Kampfbahnen des SporHeIdes genief;en kann, wird sehr gern besuchl,
und es hai sich bereits im erslen Jahr der Benufzung herausgestellt,

da  die für 300 Sitzp!ähe ausreichende Terrasse dutchaus nicht zu
graf) gewählt wurde. Ein geschlossener Raum ist noch für die Dber
gangszeit, für Verarislalful1gen auf den Sporlpläizen usw. vorhanden.
Die elekfrische Küche ermöglicht d1e Bekös!igung a!1er Besucher des
Bades.

Die Ge sam I k 0 s t endes Freibades aus sch.I. der Umkleideräume
für die Sportler betrugen 200000 RM_ Im kommenden Jahr isl vor
gesehen, das noch fehlende B 00 I 5 hau 5 an der Nei e und die
Rollschuhbahn zu erri(;hten.

PlI'el$!2Ii..ifBNIiiI al!!l GilNlii1!!J Jelfi .k $ieli lliiei
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Bei Bauleistungen ist das allgemeine Preisbildun!=jsrecht nicht ohne
weiteres anwendbar. Die wirtschafllfchen Ulld die technischen Eigenarlell
des BauschafteIls wefchen VOll den Vorausselzungen anderer lefslullgell so
hc      g fra     :r   s !i  e  r d1 es  I at   h lI ne:    rr r i  ;  t
für Bauleistungen die Baupreisverordnung vom 16. JUIll 1939 und die Durch.
fuhrungsverordnung hierzu vom 16. Januar 1940 geirelell. Bei der Preisermit!
lung aut Grund der Selbslkosfen für öffentli.::he Auftraggeber konnte die
f
Dio Sonderregelu
erfolgte nun durch dfe "Verordnunq über die
Selbstkoslen bei Bauleisiungen für öffentliche Aultraggeber", dieReichskommissdr IUr die Preis bildung <:Im 25. M03i
erlassen hat.

Den Wo r tl a u t dieser Verordnung bringen wir nachsiehend;
Verordnung über die Preisermittlung auf Grund der SeJbstkosten

bei Bauleistungen für öffentliche Auftraggeber
Vom 25. Mai 19 O

Auf Grund des q 2 des Gesetzes zur Durchführung des Vierjahresplans
- Bestellung eines Reichskommissars fur die Preisbildung - vom 29_ Oklober
1936 (Reichsgesetzbi. I S. 927) wird mit Zus1immung des Beauftragien für den
Vierjahresplcm v€:rordnc!:

S 1. Für die Preisormitllunq Cluf Grund dCr Selbslkosten bei Bauleislunqen
für öflentliche Auftraggeber (Bauherren) sind die als Anlage (hier im Wort
laut nichl abqedruckt) beigefügten leitsatze {lS8ö.} zugrunde zu legen. Ste
sind für die Bauherren und UnJernehmer bindend.

9 2. Die DienststeJlen der Nationalsozialistlsc en Deulschen Arbeiterpartei.
ihrer Gliederungen und allgeschlossenen Verbande werden von den Vor
slehenden Bestimmungen ausgenommen. Für sie ergeht eine besonder.e An.
ordnung.

3. Der Reichskommlss<Jr fur die PreisbiJdunq oder die  on ihm beauf.
tragten SIelIen können in volkswirts haflli h begründeten Fall n oder zum
Ausgleich unbilliger Haden Ausnahmen von den Vorschrlflen dIeser Verord
nung oder den Bestimmun!:jen der leitsätze zulassen oder anordnen.

g 4. Ocr Retch kommissBr für die Preisbildung erlaßt die zur DUrchführung
oder Erganzung dieser Verordnung erforderlichen Rechl!;- und Verwaltungs
vOrschriften.

g 5. Die Vcrordnun!:j tritl eine Woche nach ihrer Verkundung in Kraft.
Be r!i n, den 25, Mai 1940.

Der Reichskemmissar für die Preisbildung
Wag n e r_

Diese Verordnung deren wichtigster Bestandteil die bergefLigten. hIer
wegen ihres Umfanges von neun Seiten aber nicht abge.drudle;:n ..Lcii..ät .e
für die PreisermiUlung auf Grund der Selbstkos en bel B.s.u]elstu,:\gen fUT
öffentliche Auftraggeber" (lSElO.) sind, ist im Reichsgesetzblalt Tell !  .940.
Nr. 102 vom 10. Juni 1940 veröffenllichl wOl'den. Verordnung und leitsatze
sind mit Wirkung vom 18. Juni 1940 in Kraft getreten.

Die VOB. Teil A Ii 5 siehl neben der die Regel bildenden Vergebl!ng von
Bauleistungen nach Einheitspreisen, die zu einer Pauschsumf!!e und die. na .h
Selbstkoslen vor. Bei der Vergebung nach Selbstkosten wird der. PreIs fur
die Bauleislung grundsätzlich nicht nach Art und  mfa.ng der Bautelslung .be
slimmt sondern nach dem Auf w a n d an Arbel!szelt, Baustoffen. BauhIlis
und Betr.iebsstoffen. Gerätevorhaltung, Sonderkoslen und Gewilln bemessen.

Die Verordnung vom 15. Mai 1940 bestimmt. daß tur die Preisermittlu g
auf Grund der Selbstkosten bei Bauleislun!1en fur o fentJict'e AyHraggeber die
Leitsatze fur Bauherrn und Unternehmer bmdend sind. Fm die. von der  e 
lung der Verordnung ausgenommenen Diens1stellen der Nallonal$ozlalr$tl
schen Deutschen Arbeiterpartei, Ihrer Gliederungen und a!lge  hlosse,:en
Verbande wird eine besondere Anordnunq ergehe  In volkswlr(schaftll.::h
begründeten Fällen oder zum Ausgleich unbilliQer Harten kannen der Reichs
kommissar fur die Preisbildung oder die von ihm beauftragten SteHen Aus
nahmen von den Vorschriften der Verordnung oder den Bestimmungen der
Leilsatze zUlassen oder anordnen Die zur Durchfuhrung der Verordnung er
forderlichen Rechts. und Verwallungsvorschriften erläßI der Reichskomm1ssar
für die Pre\sblldung.

Das Kernstuck der Verordnung bilden die leitsalze {LSBö.}. In ihren
grunds1itzlichen Gedanken gehen sie mit d m in der B.auprei.sverorc:'nung go.
gebene.n Baupreisbildungsrecht uberein, sie haben. die gleIche Zlels tzung,
wie dieses; K I a r h eil in das q e sam t e Pr eis fJ e f u!il e zu b.rrngen.
Den natürlichen Gegebenheiten entsprechend, gehen die lSaö. ryU! welt mehr
ins emz:elne als ,die entsprechenden Beslimmungen der Baupreisverordnung.
Die PreisermiUJung iJuf Grund der Selbstkosten  ann auf zwe.  Art n erlo]ge.o
a) die Vergebung ni:1ch Selbstkosten, das ist die na c h t rag I ! ehe Prels
errechnung auf Grund der nachgewiesenen talsachlich entstandenen Aufwen
dungen und b) die Vergebung zum Se]bstkostenfestpreis,d. h. auf Grund der
VOr k a J k u I a t Ion einer nach Te!Jlelstungen aUfgegliederlen Bauleistl!ng
Für beide Arten der Vergebung, die in den LSBö. ges,!ndert behandelt sind,
sind in den Vor b e m e r k u n gen wichtige allgemeine Bestimmungen ge
troilen worden. Die lSBO. gelfen für Bauleislungen. a!so Bauarbelten mit
oder ohne lieferung von Baustoffen und Baut.eile,:, sie. gelten sinngemaßauch iür dIe mittelbaren Bauleistungen. also für die leIstungen der Nach
unternehmer. Die lSBO gelten dagegen nicht für _ elb tändig: lleferun.gen
VOn Stoffen und Bauleilen. Setzl der Unternehmer fur die Ausluhrung seiner
Bauleistung Glaser, Maler, andere Bauneben- oder auch B.auhauptgewerbc
1reiben.de ein. so sind die lSO. bindend, nicht aber fLJr Lieferungen durch
eine Ziegelei, Baustoffhandlung usw. Auch bei direkten Baus\offlteferu gendes HersteJlers oder des Händlcrs an den Bauherrn gelten die lSO_ nicht
Der Bauherr ist berechtigt, vom Unternehmer die  ekanntf:labe seiner Nach
unternehmer zu fordern und diesen gegenüber die lSBö anz:uwenden ]n
der Aufforderung z:ur Abgabe eines Angebotes ,sI anz:.ugeben, d;jß die Ver
gebung auf der Grundlage der LSBO. erfolg!. Wenn sl_ h .während der Bau.
aUslüi1rung die Möglichkeit bietet, an Stelle der nachiragllchcn Selbstkosten

einen Selbstkos'tcnfestprels zu vereinbaren, so ist hiervon Gebrauch zu
machen_ Bei der nachtri'!glic:hen PreisermJttlung hat der UntDfIlchmer dem
Bauherrn eine Aufstellung der entslandenen Au/wEndungen, bei der Abgabe
eines Angebotes zum Selbstkoslenfestpreis die der PreisermlU!ung zu Grunde
liegende Vorkalkulation einzureichen. Der Bauherr kann die VerwendunQ von
Vordrucken vorschreiben. Der Unternehmer ist zur Flthrung eil1es zweckent
sprechend gegliederten und zah!IO>nmäßig einwandfreien Rechnungswesens
verpf!!chtet. Fm die formelle Ausgestaltung des Rechnungswesens sind die
von den Gruppen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft ßutgestellfen
Ein:z:elric:hUinien für Kalkula1ion unc;f Buct\fuhrung maßgebend. Dao Rechnungs
wesen muß jederz:eit eille einwandfreie Selbs!kostenprüfung ermöqJicMen_
Mi! Zustimmung des Reic:hskommissars /Ur die Preisbildung oder der von ihmbeauftragten SteUen . derSelbstkostenpreise genund Bilanzen des Un ieseNachprüfung hat bei reis
vereinbarung zu erfolgen, bel der Vergebung n ch Selb tkosten sobald als
möglich, spatestens Je-doc.h innerhaib e.ines Jahres n ch Einreichen der
Schluß abrechnung. Mit Zustimmung des Reic:hskommissar  für die Prefsbildung
oder der von Ihm beauftragten Stellen ist der Bauherr berechtigt, alle für
die Selbstkostenpre.isprOfung ats erforderlich l:)eZeichn !en Unterlagen [Kai ku
lat;onsunterlagen, Erfolgsre<:hnungen, Bilanzen) Aus ünt!e und Nachweise
kostenfrei vom Unternehmer zu verfangen. Der 8auherr kann Auszüge und
Abschrinen aus diesen Unterlagen anlertigen lassen. den Betrieb jederzeit
besi<:htigen und alle im Dienst. oder Werkverlrag oder anderweit tl!r das.
Unternehmen und für die fhm von offentlichen Stellen er{eiJ!en Aullräge
tätigen Personen zur Auskunfterteilung heranziehen. Umstellungen des Rech
nungswesens sol! der Unternehmer dann dem Bi,Juherrn mitteilen wenn sie
die Belange des B<;iuherrn wesenllieh berühren. Im Einvemehmen mJt dem
Reichskommissar für die Preisbi!dung kann der Bauherr in angemessener Frist
vom Unternehmer Änderungen sefnes Rechnungswesens verlangen In der
Betriebsrechnunq müssen die Selbstkoslen nicht nur nacM den Bauvorhaben
(Kosienträgern), sondern auch nach Kostenalten und ge 9 e ben e n 1 a I I s
nach KostensteHen gegliederl werden. Soweit bestehende Preisvorschrifler;
(1:_ B. Prcisstopverordnung, Baupreisverordnung, Verordnung über Höchst
mieten für Batlgeräle) Anwendung finden, kann. der Bauherr vom Unternehmer
in Verbindung mil der So]bstkostenaufstellung sme Erklärung tordern, daß
die i:1ngese!zten Preise aller Stoffe, Nachuntemehmerlelstungen und sonstigen
leislungen diesen Preisvorschriflen entsprechen.

Die Ve.gebung nad3 Selbs koslen (nachlrägliche Preiserrechnuf1g)
Die Abrechnung der für die AusfiJhrung des Bauauflrages erstatlul1gs'

f<ihigen Beträge ist mindestens in folgende Gruppen zu gliedern:
A Bauste[lenlohnkosten,
B Sloffkosten,
C Kosten der Gerätevorha!tung,
o Frachten und Fuhrkosten.
E Sonstige Bauslellenkosten,
F Gemeinkoslen: Allgemeine Geschäftskosten,
G SOl1derkosten,
H Gewinn.
Saurie!lenkostel1 = A + B 1. C :- D , E
Selbsti<osten =A+o,:-C:--D+E+F+G
Selbstkostenpreis der Bauleistung
(Abrechnungspreis) = A + B + C +- D + E --I- F -+- G + H.

Für die Untergliederung der einze!;H n Gruppe.n sInd eingehende 8estim.
mungen in den fsBO. gegeben. Alle erstallungslahigen Kosten mus sen dem
Bauherrn vom Unlernehmer durch Rechnungen, Belege, Bucher und sonstige
Betriebsunterlagen in ihrer taisächJichen Höhe und mIt dem Zeitpunkt Ihres
Entslehens nachgewiesen werden können. Nach Beelldiqung der Bau!eis!ung
oder einzelner wesentlicher Tcil!cfslunge;1 hat der Bauherr die Aufmessung
solcher TeilJeistungen vorz:ullehmen. deren Kostenhohe tur die GeSi:1mtbau
ausführung i:1usschlaggebend iSI. so z. B_ cbm Erda!.lshub, cbm Beton, cbm
Mauerwerk.

A. BausioJlenlohnkosten
Im einzelnen sind gesondert nachzuweisen: _

1. lohne der Bilustelle, das sind alle u n mit tel bar fur die Baustelle <lu/
gewendeten löhne,

2. lohnnebenkosten hierzu geheren Aufwendungen für TfCllnungsge[d. Aus
lösungen, Unterk'unH, Heimfahrten, Wegegeld, IUr An_ und Ruckreise de,
Albeiter u. a.
Der ta.tsachltche lohn- und Zei/aufwand Ist dU/ch Belege nachzuweisen.

Auf Vergütung der talsachiich aul cwandten LQhnkos .en hat de  Ullterne mef
nur insoweit AnsplUch. als ihre Hohe den G run d s atz e n wir t s c h a j t 
li c her Be! r i e b s f ü h run 9 ni chi w i der s pr ich t. Hierin kommt
die auch in der Ba.uoreisverordnung S 2, Abs.3, bes!imo;t.a VerpllJchtung zu
wirlschilUlichem Arbeitseinsatz: zum Ausdruck. lohnzuschlage dür!en nicht ;;J!::
ZeiJwsc.hläge, namJich durch Elhohunq der lohnstur.denzah en verreChnetwerden sondern sie müssen in den lohns.alzen verrechnet weiden. Der
Unternehmer hai nur Anspruch auf dre z:ur Zeil der AusfUhrung gc!te:1de!1
löhne einschließlich der geltenden tohruuschläge.

B_ Stoffe:
Hier sind im einzelnen gesondelt nachzuweisen:

1. Bau s t 0 f f e, das sind Stolte, die in das Bauwerk fest eingebdut werden
(1.: B. Steine, Zement, Kalk, Sand) und ferlig bez:ogene Bauteile {z. B. 82'
ton-fertigtreppell, lufischutztüren, GiB.erroste, Schornsteinschieber).

2. 8 a u h i I f s s t 0 f fe für Baubetrieb und Einrichtung, das sind Stoile, die
für die 8auau$1uhrung benötigl, aber nicht lest eingeb<lut werden_ SIe
werden entweder verbraucht oder vorgehalten lind nach Benutzung mit
entsprechender Wertminderung zurückgenommen (z:. B. Schalung, Abs!eifu;;
gen, Baustellenschilder).



3_ Bel r i e b s.£ j 0 j f G, dies sind Stolle, die zum Betrieb der auf deI Bau.
stelle erngeselzten Maschinen und Gerale verbraucht werden (z. B. Diesel
01, Schmieröl, Strom, Gas)_

4_ E i gen e Zu I i e f e run gen solche sind. alle in eigenen Vor- oder
N benbetfleben hergsstelllen 'Bau_ und Bauhilfssto1fe und Betriebsstoffe
ml.t Einsch]uß lediger Bauteile (z. B_ Sand, Kies aus eigener Grube, Beton
stulen, Bau-Fertigteile aus eigener Tischlerei, Schlosserei. eigenem S<ige
werk, Betonwcrk)_
Die rechnerische Abgrenzung zwischen Bau-, Bauhilfs- und Betriebss!o_!fen

ist n"ch elnl1eit!khen Glunds3tzen stelig durchzufuhren Stoffe nebens"ch
Ii her Art können a]sNebenstolle ausgewiesen wer.den. Als er s _1 a t tun g s
I a.h i ger S t 0 f j auf w a n d ist- :dsr dUrch Belege und Buchfuhrung nach
'::$    e!   1;h cuhi : X: b  c:dj:h:; Off i:i; ha  fic;::rre : i;gSfÜ 1   et    '
sprechen. Hiermit kommt die auch. in der Baupr€!isverordnung   3 a,:,sge
splOchene y'erpflichtung zum Ausdruc,k. Bruch, VerschnilI, StreuvOIlust mussensich daher In angemessenem Umfange hallen. Die vom Bauherrn kostenlos
angelieferten Stoffe (z B Sand, Steine) sind nur mengen mäßig, ohne Bewer
tung auszuweisen. Soweit Sloffe nicht aus eigenen Vor_ oder Nebenbetriebeil
(eigene 2u]ie!erungel1) stammel1, sind sie :rum tatsächlichen durchschnl!\
lichen Einstandspreise lau! Belegen und Buchtuhrung ell1zusetzen. . [li'" For
dcrung w) r t $ {. h a f t li c h e n Ein kau f e $ muß nachweislich erfullt sein
und die Prei$ed\Jrfen den gesetzlichen VorschrHten nicht widersprechcf!
Der Einstandspreis ist im Re\;1ell lIe "f r e i Bau s tell e 1'1 n g e f 1'1 h ren"
w verstehen, also elmchließllch ,der unmittelbaren LieferkosJen (z B. Fracht
Porto, Rollgeld, Verpackung). jedoch aus s chi i e ß I Ich der Ablad e
k 0 s t e n. Der Unternehmer hat beim EmkaufaJ!e geschäflsUblichen Vorteile
zugunslen des Bauherrn wahrzunehmen. ErzieHe Mengenrabatte, Preisnach
lässe, Skonti, Gutschriften fur Treu-, Jahres. oder Umsat:z:rabatte sind buch.
mäßig zu belegen und bei der ErmiHlung ,des Einstandspreises abzusetzen.
Ocr Preis eigener Zuliejerungon errechnet sich, wenn sie gewerbeüblich sind,
aus den Herstellungskosten zuzüglich anteil,iger allgemeiner Geschaftsko ten
ull'd Sonderkosten, wenn sie nichl gewerbeüblich sind, aus dem Marktpreise.
Für die verbleibenden wiederverwertbaren Stoffe (Reslstoffe) ist eine Gul.
schrill In Abzug zu bringen, die gesondert auszuweisen ist. Qle anfa!Ienden
Reststof/mengen sind buchmäßig. oder $tatlstisch nCJchzuwei$en.

C, I(osten der GerätevorhaUung
Von den Kosten fur die Gerä!evorhaitung sind im ein:z:elncn fur jedes auf

der BöusteJle einqesetlte betriebsnoiwendige GerM gesondert nachzuweisen:
1. Abschreibunq und Verzinsunq fur das Vor halt e n ei 9 6 n erB a u "

ger a t e. Als hochstzulässige monalliche Abschrelbungs- und Vorzinsungs.
sätze gelten die in der vo;n der WTftschaflsqruppe Bauindustrie aufgestell
ten "G e rat e I ist e"') festgese!zten Beträge. Fur Baugcr He, die nicht
in dieser Liste enthalten srnd, gelten die unten dargelegten Bestimmungen
uber die Abschreibungen

2, Mieten für fremde Geräte. Hier sind die tatsdchlichen Mielen anzusetzen,
höchs1ens Jedoch die '1ach der Verordr1ur1g über Hochstmieten für Bau.
geräte vom 16. Juni 1939 ZlIlassigen MietsiHze.

D. Frachten und Fuhrkosten
Frachfen und fuhrkosten sind, soweil sie nicht n"ch dem oben Gesagten

bei der Berechnung des Einstandspreises fur Stoffe erfaßt sind, gesondert
nachzuweisen Dies giJl hauptsächlich für Frach!en und Fuhrlöhne fur Geräte
und Baustelleneinrichlungsgegenstände.

E, Sonstige Baustellenkosten
Zu den "Sonstigen Bauslellenkosten" gehdren <llIe Aufwendungen, die

nicht den Bauste!lenlohnkosten, Stoffkosten, Kosten der Gerätevorha!lung,
Frachten und Fuhrkosten oder den Sonderkosten (unten zu G.) zu:z:urechnen
sind. Bei den "Sonstigen Baustelienkosfen" sind mindestens gesonderl nach
zuweisen.
1. Gehälter fur Anges1ellte auf der Baustelle (z, B. des für die betreffende

BausieHe angestellten Bauluhrers, Bauschreibers, der Stenotypistin) und
bei der Enlwurfsbearbeltung.. Wird die Entwurfsbeart;>citung außerhalb der
Baustelle, etwa Im Betr1ebsburo durc:hgeführt, so kbnnen die hierfür <lul
gewandten Gehalter einschließlich anteiliger Geschallsunkosten in ange
messencr Hdhe anqeset:z:t werden.

2. Soziale Aufwendungen, zu diesen zählen die gesetziichen Arbeitqeber
anteile zur SOli lversicherung auf Li:\hne und Gehälter, Beitrage zur Be.
rufsgen05sen chaft, Ur!aubsmarken. Nichl anzuseilen sind andere Aufwen
dungen, fur die die Löhne Bemessunqsgrundlage sind, z. B. lohnsummen.
steuer, Ausfuhrforderungszahlungen, WI rtschoftsqruppenbeit räge. Freiwilli g6
soziale Aufwendungen zugunsten d.;;-r Gefolgschaft, soweit sie nac  Art
und Hohe betriebs- oder gewerbeubllch sind und nicht den Grundsatzen
sparsamer Wlrfschatt widersprechen

3, Aufwendungen fur Kleingeräte und -werkzeuge.
4, Kosten fur laufende inslandsetzungen von Baugeraten, Werkzeugen usw.,

soweit sie auf der Bauotolle od8r fur den Bauauftraq benutzt werden
Nicht hierher ge horen Ersatzbeschaffungen von Bauqeraten und wert.
steigernde Uborho]ungen Schlußrepara!Uren und Grundreparaturen können
auf der Grundlage einer gleichmäßigen Periodenabrechnung in die In.
standhal!ung ko5ten des RechnungsabschniUes nur zu angemessenen An
teilen eingesetzt werden.

5. Sonstige Kosten: z B. Gebaudemieten, KO$ten fur Unterkunftslager, PO$t
und Fernsprechgebühren, Verkehrs- und Reisekosten nur soweit sre u n
rn i tl e I bar <in  .er Baustelle aufgewandt worden sind.

') Wir!$chaftsqruppe Bauinduslrie Abschreibung und Verz.insung fur Ma.
$chlnen und Groß eräte (Geräleliste) September-Ausgabe 1939. Verlag Her.
mann Klokow, Beriln SW 68. Preis 0,90 RM.

f. Gemeinkosten; Allgemeine Geschäftskosten
In der Regel ist eine Gliederung dei allgemeinen Geschaftskosten nach

Kostenarten und KostensteIlen (z. B. Verwaltung,Bauhof, Fuhrpark) notwen
dig. Die Kosten sind "uf den Stelf.en  u verbuchen, an denen sie anf"lIen_
Mindestens sind nach den lSBO_ die Kos1cnstellen "Verwaltung" .und ..Bau
hof" zu bilden.Fur die Verrechnung der angefallenen Kostenarten auf die
KostensteIlen der KostensteIlen untereinander und der auf den Kosienste!!en

. gesammelten' Koslen auf- die KO$lenlräger sind einwdndfreie Umlegungsmaß
stäbe zu verwenden. Die Art der Zurechnung der allgemeinen Geschäfl5
koslen i:st im Baulrerlrage zutegeln. Zu den allgemeinen Kostcnartcn ga.
horen, soweit sie nicht bereits durch- Sonderbel,, tung der Bausteile zu.gerechnet wor . .
kosten verrec
gesellschaften
im Betrieb tati
zu verrechnen. löhne, soziale Aufwendungen  Stoffe, Heizung, Beleuc tung,
Schreib. und Zeichenbedarf. Postgebühren, Femsprechgebuhren, Organisa"
tlonsbeilrage, l.aufel1de lnslandhaltung, Ab$c reibunge .' insbeson<:,ere aufAnjagen der Verwallung, fremde Mieten für GeschaHs. und Buroraume,
.sleuern, soweit sie anrechenbar sind, allgemeine Rei$el::osten, Sachversiche
rungen (Feuer-, Einbruch-, Diebstahl-, HaflpWcht-. Unlal!versicherung),jedoch
nicht Bau ver s ich e run gen, $onstige allgemeine Geschaflskoslen.
Nlc:ht zu den allgemeinen Geschäftskosten gehören und daher nie h t 1'1 n
rech e n ba r s in d ;

Elnkommcn- und Körperschaltsfeuer, sowie Steuem, die auf nicht betriebs
notwendige Anlagen entfallen, De]kredere, Zinsen für EigenkapHaI und
Fremdkapilai {Bank-ObligaJionen; Hypothekenz[nsen, WechseldiskonI), ausge.
nommen sind die Zinsen lür Geräte (vgl. oben zu C.).

Anlageabschreibungen

die sich nach der üblichen technischen Leistungsfähigkeit bemißt. Die soge"
nannfe "wirtschaftliche Uberalterung" ist di'lher nicht zu berücksichtIgen. Für
Teile -der -6etriebs<lnlage, die bereits nach den Grundsätzen abgeschrieben
worden sind, dürfen Abschreibungen nicht mehr vorgenommen werden.

G. Gesonderl auszuweisende Kos!en (Sonderkosfen)
Zu den gesondert auszuweisenden Kosten gehören: Leistungen der Nach

unternehmer, mit Genehmigung des Bauherrn besonders abgeschlossene Bau
versicherungen (z. B B\Juwesenversicherung), lizenzgebühren, sie müssen in
angemessenem Verhällnis zum Umfange der Leistung und zum Preise stehen
und bei steigendem Umlange der leistung gesenk! werden_ Hierher gehören
Lizenzen für Sfeineisendecken, Dachkonstruklicnen und andere Ausführungs.
lizenzen. lizenzgebühren, die bereits auf dem an den lieferer zu zahlenden
Sloffpreise liegen, sind bei ,diesem anzusetzen, Die für die Berechnung der
tizenzgebuhrenin Botracht komm<:.'nd<:.'n Lizenzver1rage sind dem Bauherrn
vOrzulegen. Er kann gegebenenfalls den Unternehmer bel den LIzenzver
handlungen unterstützen.

Die Umsab:s1euer ist am Schiusse der Abrechnung gBsonder! auszuweisen.
Sonstige etwa en1sfandene Sonderkos!en sind genau nach Art und Höhe

auszuweisen.
H. Gewinn

im Gewinn  ind "bzugelten: Eine angemessene Verzinsung des f u r den
Auf t rag q e b und e n e n belriebsnotwendigen Kapitals mit Ausnahme
der Verzinsung für vorgehaltene eigene Baugeräte, das privalwirischafllichc
Unternehmerwagnis, die mit dem Auftrage verbundenen technischen und
organisatorischen leis lungen, die aul Zinsen, Wagnis und teislungen enlfal.
lende Kbrperschaftsteuer, Ausfuhrförderungszahlungen, ötfentliche Spenden
In angeme.ssener Höhe. Der Gewinn muß in ;absoluter Höhe, ni<:hf also in
HunderlSalzenlder aufgelaufenen Kosten der Bauau$führung, In der Regel fur
die gesamte Bauleistung vor Abschiuß des Bauvertrages vereinbart Werden.
Zei1dauer und Umlang -der Boulelstung sowie ,die be$onderen Schwierigkeiten
und technischen Erfordelnisse ihrer Durchjührung srnd zu berücksichtigen. !n
der Regel dürfen keine durch die Bauleistunq bedingten besonderen Wag.
nisse berücksichtigt werden, da infolge der Kostenerstatlung in latsächlicher
Höhe dem Unternehmer grundiatzli<;;h nur die üblichen GewährIeistungsver
pf]ichtungen verbleiben. Bei der Gewinnvereinbi'lrung sind Prämien für
Kosten. und Zeitersparnisse vor:r:usehen. Auch k<lnn eine Änderung des ver
einbarten Gewinnes fur den Fall der wesentlichen Änderung des Umfanges
der Lei$tung gegenuber dem P] n rur ZeH der Gewinnlestlequng vOrgesehen
werden. Eine rechl wichtige Bestimmung, die bei schuldhalter Unwirtschan.
lichkcit eines Betriebes (unzulängliche Arbeitsverfahren oder m ngell:101fJe
Belriebsführung) die Möglichkeit der Gewinnkür:r:ung bestimmt, betont die
an anderEm Stofien der LSBO_ bereits ausgesprochenen Grundsätze zu In!en.
sivstem Arbeits- und Stoffeinsatz. Hat der Unternehmer schuldhaft unwirt_
$ch"ftlich gehandelt, so hai er keinen Anspruch auf die Zahlung der voHen
Vergütung und der Bauherr kann außerdem verlangen, daß der Unternehmer
die über die Regelkosten und wegen schuldltafter Fristüberscltreitung enl.
slandenen Mehrkosten trägt.

Den Teil 111 der LSBö "Vergebung :r:um SelbstkQslenfeslpreis
(Vorkalkulation)" werden wir in eJnem Aufsalz im nächsten Hell
unserer Zeitung besprechen, Ihm kommt, da er srch 'In seinen
Grundsätzen an die allgemeine Vorkalkulation lehnl, eine be
so n der e B e d eu tun g zu.

IJo@ OOUl gll!J!IJ(!!J IiIJ D 1J!I(!! wi \i)!I!l!njdiWIII)i!fj im 1<l1\1\'1I\1i!l!wlI)w!lge (Nachdruck verboten)

Uber die Enlschadigunqspflicht bei Betriebsunfällen sind in der Reichs
versicherungsordnu g (RVO.) besondere Vorschriften erlassen. Aus dieser
Tatsache wird hauflq die Auffassung abgeleitet, d<lß bei <llIen derartigen Un
f ss  e s ii e 1e eaf  $ ch?el t Bi ; L li h   d' f  r    :ri  ; Ühd  s d  S 1t
dem Unfallschutz und weiterl11n mit der berufsgenossenschafllichen Enlschadi.
gungsp!licht. zuzammenhangenden Fragen nicht so sorgfäHig behandell wer
den, WIC dies erforderlich iSI Es muß deshalb ausdrücklich festqestellt
wE'_rden, . daß unbeschadet der berulsqenosscnsch"ttlrchen Entschi;jdigung .
pfllc.ht ein Bauunternehmen, In dem sic  ein Belriebsunfall ereignet haI. unter
gewissen VOiausselzungen zur En1schadigungspflicht herangezogen werden seiner SteIlung besonders verptlichtet isl. Der Betr
k l1n, und Iwal durch das qesch.ädigte Gefolgschaft$mitglied selbst oder im ihm obliegende be$ondere Sorgfal!spflicht verletzt haben, und terner muß
iffi      ou .     hli: ltisC';.haddJ cuhn  ?t I C 1  :c:ee  j Fee  sr  n ,:n a f0n      rrc nf: \n e[  f :suld  e B {r :b    lr SrS  g d1   ir H1  Fcf tlts :] i     ur      :
eesn       c j   mitgliedeS in irgendeiner Welse in Mitleidenschaft ge- Ih ega hrgLf:   'd  nV   äli 1:ts:r z  'eh u   je,,:]    nV 6   t    n ha   'tt d

. Die festsiellung Ober das Vorliegeo eines Betriebsunfalles U d ihre fahrlassig und ist d"mit der Baugewerks.Berufsgenossenschattge(:Jenüber
Wirkung. Hat sich auf einer Baus/eile ein Unfall ereignel, so wird die Fesl- ersalzpflichtig, Dies 1r1111 nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes z. B.
stellung, ob ein BetrJ.ebsunfall vorfiegt oder nicht, im Spruchverfahren durch auch dann zu, wenn der Betriebsführer es untertäßt, selbst zu prufen, welche
die Versicherungsbeh?rden enjschieden. Hat das Versicherungs amt eine Ent. Maßnahmen zum Schutze der Gefolgschaft erfopderlich sind. Die Ersatzpflicht
scheidung dahin gefa l1, C!a  ein Belriebsunfall vorliei=lt. dann isi diese Ent_ des Betriebsführers wird auch nicht dadurch ausgeschiossen daß das ver
sche,dung a ch für d!€ Zwilgerlc;hte gemaß .  901 RVO, maßgebend, Diese letzte Gefolgschaftsmitglied den Unfall se,]bst verschuldet haI.
F€SlsteJ!unq Ist rechtlich sehr w€'ltlragend; sie bedGutet praktisch, daß als_ Es muß allerdings nachgewiesen werden, daß das Verhalten des Betriebs

g    J   C  i     Jh  rSCf  ftdi n o In   t d  s Ubn  lf fsenz e h  t  nt   .ehm   !!;       : ha  ) s  nh1 tl tes7     flf  ;n d l : e\  T: fii   B  n : ga   i b;:

nochmalige Haftung des Betriebsfuhrers neben der Haftung der Berufsgenos
senschaft trit! im aHgemeinen nicht oin; sio ware auch um deswillen unan.
gebracht, weil die Leisfungen zur Berufsgenossenschaft ausschließlich von
don Unternehmern selbst aufgobfachl worden.

Die RückgriffshaUung gegenüber dom Bohiebsführer. Hot die z st"ndige
Baugewerks"Be ufs encssenschalt die



führer, sondern der Berufsgenossemchaft, die einen Anspruch gellend machl.
Die Führung dieses Nachweises kann jedoch oft mit crheblicher1 Schwierig
keiten verbunden selr1. Aus diesem Grunde hai dqs Reichsarbeitsge,icht in
ciner Entscheidung festgestellt, daß es Zur BegriJndung der Ersiltzpflichl ge
nügl,  enn MiJ!)gel na.chgewicse.n werden, die bei einem natürlichen Ablaufder Dinge geeignet sind, die eingetretenen Folgen hervorzurufen, A!sdann
hat der Betriebsführer den Nachweis zu erbringen, daß andere Umstande iJls
die eingetretenen den Schaden verursach! haben und daß die behauptelen
Mänge] in keiner Beziehung zu dem tatsächlich einqetrelenen Unfall slehen.
Wenn ein Betriebsführer die von der Baugewerks-Berufsgenossenschaft an
geordneten Vorskhtsmaßnahmen n!cht genug end beachiet hat, und wenn
Unfallverhütungsvorschrjfjery, dies'JCh im einzefnen mit dem Verhalten und
Betriebsführer und Gefolgschaft sowie den technischen Belriebseinrichlungen
und den hiermit verbundenen.: Ge1ahrer;quellen befaßten, den Gefolgschafls
mitgliedern nichl 'in geeigneter Form zugänglich gemacht worden sind, so
ist nach einer andern Entscheidung des RekhsarbeflsgerICh!es in der Regel
ein Zusammenhang zwischen der Vernachlassigung der Belriebstührerpf!ich en
und dem Unfall anzunehmen; euch hier ist es Sache des Befriebsführers, sichzu enllaslen.

Neben der zuständigen 'Baugewerks-Berufsgenossenschafl steht ein Rück
griffs anspruch gegeniJber ,dem Beiriebsführer auch den Krankenkas'Oefl, Ersatz
kassen undährlichen Stellen zu, die'infolge des Unfalles nach dem Geselz
oder fhrenSatzungen Aufwendungen gemacht haben (g 903). Eine Haftung
des Betriebsführers diesen Stellen Qegenuber triil nUr Qin, wenn siralgericht
lich .fostgestetlt wfrd, daß der Belriebsführer den Unfall vorsatzlich oder
fahrlcissig unter Außerachtfassung seiner besonderen Sorgfallspllichl herbei
geführt hai, oder wenn strafgerich!lich festgesteilt Ist, daß er gegen die
allgemein anerkannten Regeln der Baukunst gehal1delt hai und hlcrdurch der
Unfall"hcrbeiqefUhrt worden isL

Ergibt sich der F:'IIJ, daß durch einen Unfall dritte Personen in Mitleiden_
schaf! gezogen werden, so hat nach einem neuen Urteil des Hanseatischen

t:IifIVllill't _
Allgemeine baupolizeiliche Zulassung neuer Bausfoffe und Bauarten
Der Reichsarbeitsmini ter. Berlin, den 50. M",j 1940.

IV 2 Nr. 9515115/40. .
Dur<;:h..die Verordnungen vom 28, Februar und 6. Mai 1939 zur Einfl1f'1rung

von VOrschriften auf dem Gebiete ,des Städtebaues und des Wohnungs- und
Siedlungswesens im lande österreich (Reichsgeselzb!att I Seile 382) und in
den sudetel'ldeutschen Gebieten (Refchsgeselzblait I S. 955) ist u. a. unter
Nr. 11J bzw. 12 auch die Verordnung über- die aHgemeine baupolizeiliche
ZUlassung neuer Baustoffe und Bauarten vom 8. November 1937 (Reichsgesetr.
blatt I S. 1177) im l"nde österreich und in den sudetendeutsc:hen Gebieten
eingefLihrt worden

. Die von mir vor Einführung der Verordnung vom 8, November 1937 in dem
Lande österreich und den sude!endeutschen Gebieten ausgesprochenen
allgemeinen baupolizeilichen Zulassungen neuer Baustoffo und Bauarten sind
auf das Gebiet des Altreich> beschränkt worden, Nach Ausdehnung der
genannten Verordnung auf die Ostmark und den Sudelengau werden hier
mit nunmehr alle auf dem Gebiet des Alheichs beschränkten allgemeinen
baupo!izeilichen Zulassungen fur neue Baustoffe und Bauarten auf das ge.
samte Reichsgebiet einschließlich der Reichsgaue der Ostmark und des
Sudelenqaues ausgedehnt.

Im Auflrag: DUr s t.

Zur Anordnung 2: Beschlagnahme von Baueisen')
Erste D\lrchführunC!s.Anordnung des Generalbevollmächtigten fÜr die Eisen.
und Stahlbewirtschaftung (Beschlagnahme von Baueisen) der ReichssteHe für

Eisen und Stahl vom 15. Juni n40
Auf Grund der VerOrdnUnQ über den Warenverkehr, in der Fassung vom

18. August 1939 (RGBI. I S. 1430) in Verbindunq mit der Bekanntmachung der
Relchss10llen zur LJberwachung und ReqeJunq des Warenverkehrs vom
18. AUi=lust 1939 (Deutscher RelchsaOZeiqer- und Preußischer Staatsam:eig8r
Nr 192 vom 21. Auausi 1939) wird zur Durc:hftihrunq und zur Erganzung der
Anordnung 1 des Genera]bevo!lmäch!i ten !Ur die Eisen- und Stahlbewirt
schaffund (Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staaisanzeiger Nr. 118
vom 23. Mai 1940}*) (Beschlagnahme von Baueisen) im Ein....ernehmen mil der:n
Reicl1skommissijl[ fur die Prelsbi!dunq und dem Gener1!lbevoJlmac:hfiqlen fur
die Regelung der BauwirlschaH mit Zustimmung des Reichswirtschafls
ministers foJ;:jendes angeordnet:

!i". Die Bauherren sind verpflichtet, den Bauunternehmunqen auf Anfrage
mi!zuleiJen, ob die Bauvorhaben, die am 27. Mai 1940 durchgeführt wurdel1,
als krieqswich!iq vom Genera!bevolimachtiolen fur die Regelunq der Bau_
wirtschaft anerkannt oder von ihm schriftlich im Weoe der Ausnahmegeneh
migunq freigegeben worden sind_ Sie sind ....erPflichtet. mitzuteilen, unter
welcher laufenden Nummer und welcher Drinoiichkeilsstufe das Bauvorhaben
In den listen dGS Generalbe....ollmächtigten /Ur die Reqelung der Bauwirt.
schah anerkannt worden ist.

!i 2. Die zur Durchführung von Bauvorhaben. die von den  ebietsbeauf
tragten des Generalbevo!!mäch1i9ten für die Regelunq der BauwJrtscha!.t v,?m
Bauverbol ausgenommen und nicht In den lisien de  Generalbev?llmachtlq.
ten1ur die Regejung der Bauwirtschaft enthalten slOd, erford?rlJCheo Bau
eiscnmengen wcrd",n mit !::rleiiung eines entsprechenden Bescheides ....on der
Besch!agnahme gemaß der Anordnung 2 des Generalbevol!machtigten fur
die Eisen- und SiahlbewirlSchaflunq frei.

!i 1. In Erg<inwng Zu   ::; der Anordnunq :2 d s Generalbevollm <:hti8ten
für die Eisen_ und Stahlbewirtschaf!ung wird bestimmt. daß auch dle]enlqen
nalurlichen oder jurislischen Personen des öffenHic:hen um::! prfva en .Rechts
als Bauherren gerten, die Bauvorhaben betreuen (Bctreuunqsor amsa!!ol,enJ.
d. h. Bauvorhaben unler Einschaltunq von beauftragten BiJuherren oder im
Interesse eines anderen Bauherrn durchführen odor durchfuhren la$sen.

!i 4. (1) Der Generalbevollmächtig,lefür die Reqelunq der Bauwirb;chafl
wird durch Abaabebescheid b;:!s\lm'11en, inwieweit die gemC:fde!en BiJu.7ise.n.
beslände gemäß!] 8 der Anordnunq 2 des Gener<'llbcvollmachtJgie\l fur die
Eisen. und Stahlbewirtschaftunq abzuqeben sind

(2) Der Generalbevollmächtigte für die Reqel ng der Bauwrnsch':1f! wirddem Verfüfjunqsberechligten den Abgabebescheid durch elngeschnebenen
Brief zuslellen.

!i 5. Der GeneralbevoJlmächlipte fur die Rcqelunq der Bauwirts<:hafl isl
berech!iQi, sich zum. Erlaß von Verfügunqen, die die Verwertunq des be.
sChlagna.hmten Baueisens beiroffen, der Obersten Bauleitungen der Reichs
autobahnen zu bedienen.

!'i 6. Die BesilZer und Eigenltimer von qemäß der Anordnung 2 des Ge
neralbevollmächtiqten !Ur die Eisen, und Slahlbewirtsc:haftunq besch!aqnahm.
ten Bauelsenbesländen sind auf Anforderunq des Generalbevo!fmachtigten
fur die Regelung der Bauwirlsc:haft verpflichte!, Hil!sk.r lIe zur ErmiHlung
und Versendung der beschlagnahmien Bestände zur Verfugung -zu 1>tellen.

1. {1} Die Verwertung der beschlagnahmten Baueisenbestände erfolgt
durch Sl;hrifllichen Zuweisunqsbescheid.

(2) Der Zuweisungsbescheid isl dUrch eingeschriebenen Brief zuzustellen.

*) Wortlaut in Nr. 22,11940 unserer Zeitung, Seile 106,

Oberlandesgerichtes (2 U 360) der Betriebs/uhrer tur den. eingetretenen
Schaden nach Maßgabe der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu
haften.

Hat ein Betriebsflihrer seine Sorgfal!spllichl und Uberwachungspflic:hi auf
eine drille Perso<1 übertragen, so können die Ersatzansprüche unler den
gleichen Voraussetzungen sowohl von dem Versicherten. und dessen Hinter
bliebenen sowie von der Berufsgenossenschaft, den Krankenkassen und dgl.

triebsunfaJJes zu verneinen iSI so
rufs genossenschaft. Schadens rsa:
nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen eine Haltung gegeben is.t
Die in. einem Verfahren ge1roffenen Entscheidungen der" Versicherungsbeh6r.
den si[}d fur einen Rechtsstreit vor den ordentlichen Gerichten unerheblich
Eine Schadensersztzpflicht IsI fur den Betriebsführer var allem gegeben
wen e  die ,ihm obli'::9e;nden Sorgfa!lspflichten (9 6188GB., 9 12iJ a Gew 0.)
vorsatzilch oder fahrlassrg verlelzt hat. Auch hier muß' nachgewiesen wer
den. daß der eingetrelene S.chaden gerade durch Vernachiässigur;g dieser

enden Rechtswir ungen
der Bauunternehmer srch
Die einzig ausreichende
er Abschluß einer aus.
et nicht nur einen aus

reichenden Schutz bei Unläi!en von GefoIQschaftsml:gliedarn, fu, die d;c
8auge crks-Berufsgenossenschaft nIcht ein!ri!!; sondew auc:h bei Ruckgriffs
anspruchen der Berufsgenoss.enschaft, der Krankenkassen und dgl., sowie bei
der GeHendmachung von Ersafz",nsprüchen driller Personen die durch einen
Unfall auf einer Bausti'i!!e in MiHeidenschatl gezogen wor<!:en sind.

Dlpl.-Volkswirt Erwin Bar i 11, Berlln.

!i des Zuweisungsbescneides entsteht die Verpflichtung
des ahiung erner Entschädigung gemöß   7 der Anordnung 1des . für d1e Eisen- und Stahlbewirtschaftung na:::hden ten Preisbestimmungen.

g 9_ Die Zuweisungen dürfen nur vorgenommen werdel1 wenn die Emo
fänger des Zuweisungsbescheides vorher der zuweisenden Dienststeife
güll-ige Kontrol!nummem zur Verfügung gestellt haben, Die zuweisenden
Dienststellen haben die Kontro!lnummern unverzüq!ich dem Generalbevoll
mäc:hliqten für die Regelung der Bauwirtschaft weiterzugeben. Die erhal_
tenen Kontrolinummarn d(Jrfen nic:h! zur Be.stellunq von Erzeugnissen aus
Eisen und Stahl verwendet werden_

!i 10. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Anordnung fallen
unter die Strafbeslimmungen der 89 m, 12 bis 15 der Verordnung über den
Warenverkehr in der Fassung vom 18. August 1939.

g 11, Diese Anordnung tri!! am Tage ihrer Veroffenl1ic:hung ;m Deutschen
Reichsanzeiger und Preußischen Sta.atsanzeiger in Krai!. Die Anordnung gUt
auc:h in den eingegliedorten Ostgebieten.

Be r I inden 15. Juni 1940.
. Der Retchsbe uftraqte für Eisen und Slah!.

Dr. k i c gei.

Preisbestimmungen:
1. a) Der Bauherr, zu dessen Gunsten der Generalbevollmächtiqte iur die Re

gel unq der Sauwirtschaft über Clie besc lagnahmten !::isenmengen ver
fugt, isl verpllichtet, bei Ubernahme von Unverarbei:eten Eisen- und
Stahl materialien dem fruheren Besilzer de['\ Werksoreig, Werksüberprers
fur Abmessungen und Sondergüfe z:uzüglich Fracht vom Ort der Fracht.
basIs bis Zur Bezugsstalion zu vergüten.

b) Der Works[Jr",i  und die Fr<:Jcht sind n<Jcn dem 15.Tonnen.Sat" zu be.
rechnen ohne RUcksicht darauf, welc:he Mengen der ElgentUmer abgibt.
Bei Berechnung des Preises sind die Rabatl3 tze zu berucksichtigen, dieder Eigentümer des Materials erhalten hai _

c) Sofern für ei no Baustelle der abgebende Bauherr bzw. die abgeb<?nde
Bauunlernehmung bestimmte unverarbeitete Eisen- und Slah]sor!e;1
(Walzwerkserzeugnisse) ausschließlich vom Handler!ager bezogen hat,
ist für dieses Malerial neben der Vergütung nach a) und b) ein Aus_
gfelc:hszuschlaq von RM 20,- pro Tonne zu zahlen Die Zwigchentrach:
oder das Ro!lgeld von der Eezugsstation bis zur Bausielie des Ab.
gebenden ist 1n dem Betrag enthalten.

d) Sofern unbearbeitele Eisen- und Slahlmateriallen zu Werkspreissn von
der Bezugsstalion zu Baustellen transportiert wordon sind, hai der Neu
abnehmer für die Zwischenfracht oder das Rollqeld von der Bezugs_
station bis zur 8auslelle sowie für das Um. \lnd Abladen RM 7.50 zu
vel'QUten.

e) Derjenige, dem beschlagl1ahmte Eisenmengen zugewl.?sen. werden. hal
dag Auf[aden der abqabepflichtigen Menqen grund$<:tzlich selbst vor
zunehmen, wenn die besChl !qnahmlen Waren auf slillqeleQten B usfel.
len liegen. In denjeniqen Fa1!en, in denen nach Vereinbarung zw;schcn
ihm und. dem jeweiJi!:Jen Besitzer dieser das Aufladen übernimm\,
werden folaende Vergütungen gewährt:fur Draht. . . . . RM 7,50 p'l

Röhren und Feinbleche . . . . !!:M 5,- p!t
Stab. und Formeisen über 10 m Länge. . . RM 4.- plfaHe übrigen Materialien. . ,. . RM 3 - r:lt

f) Soweit die beschlagnahmten Eisellmenqen iJuf dem laqer einer Bau
unternehmuna oder auf einer nicht s!i!lqelealen Baustel1e liegen. hat
der Ab!:1abepflichlige das Auftaden zu den I.mler e} autgefiJhrten Sa!len
vorzunehmen.

g) Die Koslen des Transpories von der laQer.lf!llo dGS Abqlloepflkhllqen
bis zum neuen Verwendungsorl trägt der Bauherr, zu dessen Gunsten
diJS Material vertüqt wird.

h) Der Neuabnehmer .ist 'hicht verpflichtet, fi.u de;; Abgebenden die Um
salzsteuer zu entrichten.

2. Bei der Ubernahme von auf der BausleJle teilweise oder ganz ver
arbeiieten ErzeuQnissen trelen zu den unter 1 gel1annlen Preisen die Auf
wendungen des Verarbeilers iür die Verarbeitunq ohne Verdienstaufschlag.

3. Bei der Ubernahme von vorfjeiJrbeifeten KOlIstruktionen oder Fertig
erzeugnissen tri!! derJenige, dem die besc:h!aQnahmten Waren zuqewiese'1
worden, giJnz oder an!eilig in den Kaufvortag dei zugewiesenen Waren ein
Der Kaufvertrag bzw. das Auftragsbe täti unr:Jsschrelben ist von dem Ab
gebenden dem Empmnger dor beschJaqnahmten Waren ZUr Kenntnis zu
geben Er übernimmt sodann die anfa!Jenden Nebenkosten, wie z. B. Frach!
vom Verarboi!er zum lagerort, die Fracht vom lafjerort, derabruqebenden
Ware big zu dem neuen Abnehmer. Auf- und AbladeqebiJhren. Rollgelder
usw. Die abgebende Stel!e ist verpflichtet, die besch. aqnah !en W<,;ren aut.zuladen, sofern sie sie seibst zerlegen kann. Sie erhaft dafur als Zusatzver_
alilunq6,  RM pro Tonne des zu verladenden Materials. Diese Zusatzver.
qUlung qi!t eventuelle Klein ahnfrachtcn und Anschlußqebühren z,vischen
lager und lagerort ab, Im i.Jbrigen qilt Ziffer 1 entsprechend

14. Anordl'l'ung
des G ner lbevoJhn.iichtigten für die Regelung der Bauwirisch",U

Be'hiHi: Verpflegungsgeldcf
Im Zuge dei Dur<: führung. der Vere1ntac.hung des. l?hn brechnun9s

verfahrens in der Bauwlr! chaft :st es notwendig, auch hrnslch!lrch der Ver
pflegungsbelräge eine Vereinfachung vorzunehmen. Die Betdige !ur die



Velpfleoung wUlden bisher Infolge dCr nachträglichen BezdhJung in die
lohnabrechnungslisten aufgenommen, nachdem sie vorher auf Grund. von
Verpflegungslisten in jedem Einzelfall ubertragen w.erde  mußlen. Bel .der
Knappheit des. lohnabrechnungspersonals haben sich .lnfol e des mchl
rechtzeitigen Eingangs von Verpflegungslisten zwangslauflg: Irrtume.r er.geben,
so daß die Lohnlisten . standig berichtigt werden mußten. Ferner sind mlolge
tJberweisunq von Arbeilskameraden an andere Unternehmer oder an fre de
Baustellen 'Schwlcrigkeiten in der Ab echnung aUfgetrete  Jede BeTlch
tigui1g von Ir[tumern aber bedcutet .Zedverlust und Ärger 10 der Lohnbuch

hal\  9 o   e bde  erG:  la  h it:m      arken kunfM im vor.aus. zu be::;ahlen
sind. Dies geschieht in der Form. daß das Gefolgschaflsml.tglled bel .dem
lageduhrer oder einem Beauftragten -des Un ernChm rs die n?twendlgen
Essenmarken kauf!. Der Unlernenmer isl verpflichtet, emem neuemtrelen.den
Gefolgsmann unter Ums!änden für die Vorauszahlunq:der Essenmarken em<;n
Vorschuß in dieser Hohe zu gewähren. Nicht verwendete Essenmarken, die
aus enhchuldbaren Grunden unverbraucht. blieben, werden vom Lagerflihrcr
eIngelöst. Der Lagerführer <;oder d r hier!ür vom. Bet iebsführer Beauftrag.te
(KantinenverkäuferJ haben dIe Betrage mll der fur die Abrechnung zUstän
digen Stelle zu verrechnen.

Berlin, den  i'ni   ;p;:  dent Generalfeldmarschall Gbring.
Beauftragter für den Vierjahresplan.

Der 'GeneratbevoUmachtiQte für die Regelung der Bauwirtschaft
Reichsminister Or_-Ing.. Todt
I. V.; Sc h u Iz e - F I e I i tz.

Normen füJ' Betonrohrleifungen
Der Deulsche Normenausscnuß hat ein Normblatt. PIN 4033 "Beionrohre

n.u:h DIN 4032, Leitsätze für eire Ausführung von Belonrohrleilungen" heraus.
gegeben. Diese Norm betriff I in erS!er linie das Verlegen von G r a.b e n.
lei tun gen und enthält Vorschriften uber die Baugrube (AusfuhrL1ng,
Breite, Verkleidung und Abste!fung), uber -die R?nrlagerung und Ro r'
ummantelung sowie uber den Einbau der Ronre. Ein besonderer Abschnitt
behandelt die Verlegung von D a m m lei tun gen, d. n. von Rohrleitun
gen unter frlscn anzuschüt!endcn Bode massen, . ammen: HaldeI) usW. (ge
wc\hnlicn als Durchlässe bezeichnet). Diese leltsa!Ze ergänzen dIe: vor etwa
einem Jahr erschienenen Bedlngunqen für die lieferung und Prufung und
die RichHinien Tür die Beforderung von Bctonr0!1ren (DIN .4032 und Beiblatt).
Das Normblall ist zu beziehen vom ßeuth.Vertrleb, BfO'rlin SW 68, Dresdener
Straße 97, zum Preise von 1,- RM (ausschi. Versandkosten).

Neubearbeitung der Normen DIN 4070 und 4011
fül' Holzabmessungen

Die Normbla!!er DIN 4070 fur Holzabmessungen von Kantholz. Balken und
Dachlatten (Nadelholz) und DIN .4071 tür Bretter und Bohl n (Nade!.holz und
Laubholz) sind il1 November 1938 in zwe.iter Ausgai?e erschl€!1en; Fur Nadel"
holz sind diese bei den Normen vom Relcnsforslmelster b.erelts Im Dezember
1938 verbindlich elngefuhrt worden; diese Anordnung gilt neuerdings auch
für den Re ich s gau Sud e t e n I a n d und die ein g e g I i e der t.e n
Ost 9 e b.i 0 t e. - Die Praxis wUnscht teilweise auch andere Querschnlt!e
einzuschneiden als die in der Norm vorqesenenen. so daß nunmehr die
bei den Normen überarbeitet werden sollen. Da es sich um teilweise um
strittene und rUr alle Betei.ligten außerordentlich wichtige Fesllegungen
h<!ndcll, empflenl! es sich für Interessenten, si.ch vom.. Dc;utschen Normen
ausschuß Berlin NW 7, Dorotheenstraße .40, die ausfuhrlichen Unterlagen
kommen 'zu lassen. Stellungnahmen si'nd bis zum 25. August 1940 erforderlicn.

R dih1We$ !iI1
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Der Urlaub des Bauarbeirers
in einer fÜr das Urlaubsrecht qrundsatzlich wichtigen Entscheidung spricht

da:; Reich arbeitsgericht aus, daß ::las Vorh€ en von Au1tr gen allein nicht
onne wfO'ileres dazu fÜnren darf, emem Arbeiter, der den Ihm <:ustenenden
f lIigen Erholungsurlaub zu nehmen wlinsci1l, die Erholung zu versagen.
Jedenfalls ist es niehl zu recnlfertiqen, einen seinen Urlaub beanspruchenden
Bauarbeiter grundsi:itzlich <.Juf die Winterszeit zu verweisen. In derselben
Entscheidung fuhrt das RAG weiter aus, daß der Urlaub entgegen dem
Wunsche des Arbeiters auch nicht in die KundiQungsfrlst gelegt werden darf.
Mit Recht wird tur das Baufach darauf hingewiesen, daß nach dor Reichsbau
tarifordnung vom 26. November 1936 jeder Bauarbeiler wanrend der Künpi
gungsfrist Anspruch auf <:wel Freistunden w hrend der A.rbeitszeit zur Suche
nach einer anderen Arbeitsstelle hat. Damit tragt die Tarifordnung der Sorge
de . gekUndi>::lten Arbeiters um einen neuen Arbeitsplatz Rechnung. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß der Urlaubszweck, wie er heule allgemein auf
gefaßt wird, wesentlich bceintrachtigt, wenn nicht gar vereitell wird, wenn
der Arbeiler die Urlaubsfreize'l! dazu benut;l"en muß sicn einen neuen Arbeits"
platz zu  ucn,:,n, mag die Sorge da.rum bei der heutir<en Wirtschattslage aucnnicht senr druckend sein. Grundsat<:lich muß jedenfalls einem gekUndigten
Bauarbeiter die VerhäTtni .maßig nUr kurze Kundiqungsfrist zum Suchen einer
anderen Arbeitsstelle Zur VerfiJgung bleiben. Die Fursorgepflicht des Be
triebsWhrers gebiete I es d.esnalb, dem Wunscne eif)es qekUndigten Arbeiters,
den Urlaub nicht in die KlIndigungsfrlst zu leqE'n, Rechnung zu tragen Das
kann auch onne besondere Schwierigkeit dadurch geschenen, daß der Urlaub
an die Beendigung der T<!ligkeit de  Gefolgsmannes, also an das Ende der
Kundigungsfrisl. angeschlos en wird. In solchen Fällen besteht dann .das
Arbeitsverhältnis nacn ausdruckD.cher Tarifvorscnrifl bis zur Beendigung des
rlaubs fort. "Reichsgerichtsbriefe." (RAG. 283/38. - 12 7.1939.) K. M,

I  h  $p   hu  e
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Grund:tüge des Hol1 aues im Hochbau. Von Dr -Ing. Felix Fon r 0 b e r t
Berlin. 1940. 178 Selten mit 167 Abbildungen, 10 Tafeln und 75 Zahrenbei_
spielen Groß!" DIN A 5 (14,8X22 cm). Veriag von Wilnelm Ernst & Sohn,
Berlin W 9, K6!hener Straße 38. Preis brosch, 6,80 RM.

Dei neuzeJlliche Holzbau stelll an den Ingenieur sehr hohe Anforderungen,
denn e:; ist nun mal bei der Verwendung des R 0 n stoffes Holz <iußersle
Spar;;iJmkeit dringendes Gebot nicht nur während der jetzigen Zell, sondern
fur alle Zukunft Als selbstverständliche Folge e.rgibt sich hieraus, daß kein
Bauteil ohne vorherige Berechnung.eingebaut wnd, eine Forderung, die mitzahlreichen Beispielen ubcr diemdgliche Holzersparnis als Folge genauer
Bemessung immer wieder in Veröflenllichungen von vielen Fachleuten er
hoben wird, Die neuen DIN 1052 mit den nocn ausstehenden Ergänzungen
und Abanderungen werden in ,dem Leitfaden nach allen Gebieten hin an
zahlreic.hen Beispiel n so eing hend behandelt, daß man den Leitfaden
schlechthin als vorbildlich bezeichnen kann. Er kann daner gar nicht drin
gend genug allen entwerfenden und berechnenden Ingenieuren empfohlenwerden, wie er andererseits allen Studierenden als unenlbehrliches Hilfs
mittel fUT die Erarbeitung der praktischen Statik des Holzbaues genannl
werden muß.

Statik leicht verständlich darge 1el1l;IV. Teil: Fortbfldungsbdnd. 2_ erweiterte
Aullage. Von F. S t i e gl e r. Berlin. 19,40_ 96 Sei!en mit 99 AbbildungeI).
Verlag von WiJhelm Ern:;t & Sohn, ,Berlm W 9, Kothener Straße 3"8. Preisbrosch. 2,80 RM. ... . . .

Die mit teilweise sehr honen Auflagezahlen bekann!en Zlllichschen.. Statlk
bandchen in den Neubearbeitungen von ,Baur<:t Stieqler bedürfen.. keiner
neuen Empfehlung und es genüqt der Hinweis, daß deI FortbHdungsband in
erweiterter Form erschienen ist und den. Dreiqelenkbogen, den DUrchlauf
träger. sowie, den Zweigelenkrahmen ausführlich erläut Ht u!1d ;in je ei.l)em
;   ; d  pi  iri;            : a 1;  t.d uc asdi tu t f uß{;n    X :   t :
werke sind behandelt. Der Band wird sicr, schnell neue Freunde erwerben

(2 Buchbesprechungen; Dipl.-Ing. Sol tau)
BebeUsm::ißige Lullschui:zmaßnahmen anbesichendeil Gebäude,;;. Neunte

Durch/Ührungsverordnung :rum LultschutzQeselz .. mit Erst n Aus1uhru .gs'
bestimmungen vom 17. August 1939. 8 Selten mit 21 AbbIldungen; Große
23X29.5 cm. BerUn 1939. Verlag von Wllhelm Ernst & Sonn, Ber1m W 9,
Köthener Straße 38. Preis brosch. 0,60 RM.

Dem Zenlralblall der Bauverwaltung, veremigt mit   itschrifl tür Bauwesen.
Heft 3511939 lag ijls 10. Beilage die Neun!e DUrchfuhrul1gsverordnung zum
Luftschl;fzgeselz behelfsmäßige luftschuizmaßnahmen an bestenenden Ge
bäuden vom 11. August 1939 bei_ Der Sonderdruck enthält außerd.em die
Ersten Ausführungsbestimmungen zum s 1 , er Neun  n Durcnfuhru!:9.sverord
nung zum luflschutzgesetz mit den 21 Abbildungen uber behelfsmaßlge Her.
I u  2i c    uftf I  f i  i  f i     I ä     ni  n f e  e e    uj atz R  . BI        t °dt
Sonderdrucks.
Metallene Turm. und Giebelbekrönungen_ Von Dr._lng. .ßruno Fe n d r ich.

Schrtft XII der Schriften reihe "Bau und Kunstforschung im Deutschen
. Osten", herausgegeben von W. Drost und E_ Witt..1939_ Verlag A. W. Kafe

mann GmbH., Danzig, Kel1erhag 7 r  ass.e 3/_5. Preis brosch. 5.5.0 RM. .
Die vorliegende Schrift soll einen Embllck In em besonderes Gebiet arcnltek
tonische. Einzelheiten gewähren und dazu beitragen, die Uberlieferung aiter
Handwerkskunst Wieder zu Ehren zu bringen. Das dieser Arbeit zugrunde
liegende Material ist im Laufe einiger Jahre zum großten Teil vom Verfasser
selbst gesammelt worden, und ,die Abbildungen sind zumeist nach eigenen
Skizzen gezeichnet. Die zahlreichen Fotos und Zeic.nnungen- geben Bau.
planern und Bauausfünre .den wertvolle Anregungen tur die Gestaltung von
Turm- und Dachreiterbekronungen, Giebelkrbnungen usw.
Der Technische Zeichner, Teil I: Die Beschriftunq det Zeichnungen. Zwei!e

vollständi  neu bearbeilete Auflage von L. J. Kaiser. 40 Bläller in der
Größe von 25X32 cm in einer Mappe. 1939_ Verlaf:j Rknard Carl Schmidt
& Co_ Berlin W 62, Lu!herstraße 14. Preis 4,- RM.

Der Verfasser gibt hier wertvolle Riehtlien 1ur die Herstellung 'und Bescnrif
tung von Zeichnungen fur Dru:;kstöcke, Diapositive, lenr- und Anschauungs
tatein. Jeder von uns weiß, Wie wichtig eine klare, deutlicne und leserliche
Beschriflung Unserer Zeichnungen ist und daß .schon oft undeutlich ge
schriebene Maßzahlen bedeutende Fehler bei Kalkulation und Ausfünrung
verurs;acnt haben. Der Inhalt dies(!f Mappe wird dazu b€itragen, dem Nacn
wuchs das Erlernen einer einwandfreien Zeicnnungsbeschrittung zu erleichtern.
Der Deuische Marmor, BroscnUre mit 19 Farbtafeln, einer Gebietskarte und

18 Abbildungen; .bearbeilet von H. Fr. K 0 pp. 1939 Eduard Pohis Verlag,
München 2, Amalienslraße 2. Preis 250 RM und 15 Rpt Porto.

Der Verfasser gibt hier allen Bauschaffenden einen wertvollen Ratgeber für
die Verwendung Deutschen Marmors. Auf 19 farbigen Tafeln sind die bekann"
testen Deutscnen Marmorsorten wiedergegeben; die Farbrnuster sollen dem
Suchenden die Auswahl erleichtern und Vergleicne ermoglichen. Marmor
kann und muß ais heimischer Werkstoff noch weHaus mehr a!sbis jetzt beim
Bauen verwendet werden, denn wir besitzen in Marmor einen außerordent"
lich weller/esten und wirkungsvollen Baustotf.

75 Jahre Gewerbe- und Handwerkskammer leipzig, 1B92 l:1is 1937. Eine kurz.
gofaßle Chronik, bearbeitet von Dr. Friedrich Kur! We i ß b ach, Leipzig
1939. 219 Seiten. Größe DIN A 5 [14,8X21 cm). Herausgegeben durch die
Handwerkskammer leipzig, leipzig C 1, Lessinqstraße 7.

Der frUhere GeschäHsfUhrer der Handwerkskammer leipzig. Dr. Friedrich Kurt
W eiß b ach, nat im Einvernehmen mit der Kammer diese Denkschrift be
arbeitet die einen wertvollen Einblick In die Gescnafte ,der Handwerks- und
!rUhe ren Gewerbekammer Leipzig vermittelt. Unseren Lesern sei diese
Broschure bestens empfonlen. (5 Buchbesprechungen: Neu man n)

Flll!lue!kil$fe
""""

Frage Nr. 19. (ß e gen bar e Hof u n t e r k e I I e run q,) Fur die Decke
einer begehbaren Hofunterkellerung ist nacngenannte Deckenkonstruktion
zur Ausführung gekommen; Forsterdecke zwischen T-Tragern, darauf 6 cm
Ausgleicnsbeton, 3 cm starke Holzwolleleich!baup!ailen, 3 cm Betonestrich
und 2% cm Stamptaspnaltbclag. Die Betoneslrichscnici1l mit dem Stampf_
asphaltbelag nebt sich nunmehr von den ddrunteriiegenden Holzwolleleicht
bauplatten ab und es ist eine sl rke Blasen.i?lldUnf:j der Hof1lacne in Erscheinung gelreten. Die Blasenüberhbhung betragt teilweise bis zu 6 cm. Wieist die Blasenbildung für immer zu beheben' R. E., Kr.

Antwort auf Frage Nr. 18. (Wer tragt die Kosten für die
Mal er a r bel t e n?) Sowohi das BGB. als auch die VOB, unterscheiden
bei den AnsprUchen des Bauherrn aus mangelhaften  aulel tungen, ob die
Mängel auf ein Verschulden des Bauaus/Ührenden lUruckzufunren sind oder
nich!. In der Anfrage ist nicht gesagt, ob dE'm Bauvertrage die VOB. zu
Grunde gelegl ist. .Der VOB.-Bauverirag stellt heute den Normalfall dar, er
ist mithin in erster linie bei der Antwort zu beruckslchtigen.

Die Gewährleistungsvorscnriften sind entnallen in VOB. Teil B   13. Hier
ist in Ziffer 5 gesagt, daß der 6aui.Jus/Ührende während der Verjanrungsfrist
verpflichtet ist auf seine Kosten die Mängel zu beseitiqen. Der Beseitigungs
anspruch entst ht für den Baunerrn dann, wenn 0 b i e k t i v die Baule)stung
mit Mängeln behalte!, also vertragswidrig isL Auf ein etwaiges Verschulden
des Bauausführenden (also auf die sub i e k t i v e Seite) kommt es hierbci
nicht an. Doch ist nach Ziller 5 lediglich der Anspruch auf Nachbesserung
gegeben. ein Ansprucn i)u( Ersatz eines Scnadens, wie hier der Kosten für
den neuen Leimfarbenanstrtch, läßt sicn daher mangels eines Verschuldens
des Bauausführenden nicht begründen. Anders ist die Rechtslage, wenn die
vertragswidrige Bauleistung, also der Manqel auf ein Verschulden des Bau
ausfunrenden lUruckzufünren ist. In diesem Falie nat der Baunerr nach VOB.
Teil B € 13, Zifler 7, außer der Nachbesserun  einen Anspruch auf den nach
gewieoenen unmitlelbarell Schadeil. Hier würden also oie Kosten !Ur den
neuen Leimfarbenanstrich zu ersetzen sein. Die Antrage läßt nicnt erkennen.
ob beim Enlstehen des Mangels ein Verschulden des Bauausführenden in
Frag€' gekommen ist. In dieser Hinsicht müßten an Ort und Stelle, soweit
möglich. noch Fes\stellungen getroffen werden, Hat es sich Jcdiglicn um
kleine Putzrisse gehandelt rjie im allgemeinen nicht zu vermeiden sInd S0
wird von einem Verschulde,) nicht gesprochen werden können. sind die Risse
hingegen so stark gewe. en, daß sie die Gebrauchsfähigkeit e r heb I ich
beeinträch!igt haben würden und sind sie z. B. auf mangelhaftes Beronren,
mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten zurückzufunren, so würde der
Schadenersalzansprucn nach Ziffer 7 durchaus in Frage kommen. - Lieg\ dem
Bauvertrage nicht die VOB. zu Grunde, so war an sich der An:;pruch auf
Mängelbeseili!=lunq auf 6GB.   633 zu stutzen. BGB. g 635 stellt fUr den An
spruch auf Schadenersatz ebenfalls den Verscnuldensgrundsatz auf, fordelt
abar nie h ternebliche Beeinträchtigung der Gebrauchsfähigkeit und gibt
(wahlweise) den Schadenersatzanspruch wegen Nicn!erfUllung, ,der auch dieKosten des Neuanstriches umfassen würde, Dr. R.. B.



"Fragen lies lIJllhnl!ngsball!!s inDnl! niiich dem Kriege"
_ Im Mittelpunkt der Arbeitstagung der Deutschen Akademie für BalL
rorschung, die am L Juni Ia Ma.{(dcbur  statHand, stand, wie wir bereits
in Nt. 24 kur:!; berichteten. ein Vortrag des Minjster,jaldirektors Dur s t
VO:-11 R.eichsarbeitsministerium Über den Wohnungsbau in und nach dem
Knege. Minisi:erialdirektof Durst begann seine Darlegungen mit einem
Vergleich der woJmwirtsc1taftJichen Y;erhälolisse, wie sie im August 1914
be taJlde l, mit der Situation bei Ausbruch des gegenwärtigen Krieges.
Bel lßegJll11 des Weltkrieges 1914 sind die materiellen Voraussetzungen
und der verwaltungsmaßige Apparat für die Ul!!stellullJt und Anpassung
der Wohnwjrtschaft an d,ie Kriegsverhältnisse flicht vorhanden gewesen.
In  AU';"'l.I t 1939 dagegen ist der Wohnungsbau aus dem Sektor PTivat
wlftschaitJicher \Vi!lkür seit Jahren weitgehend 11eraUSgenommen und
nach iibergeordneten Gesichtspunkten vom Reiche her gelenkt und ge
s.teuert "\ orden. Dadnrch ist die, UmstellulIg auf den Krieg ganz wesentlich erle1Chtert ge\veseu. Der Vortragende schilderte sodann die Mafi
lIahmen, die der GeneralbevolJmächtigte fijr die Regelun  der Bauwirt
schaft seit Kric.!!:sbegjnn getroffen hat, soweit sie sich auf den \:VohnuflO's
b u. auswirken. 1::r streifte weiter die Maßnamnen, die das ReichsaJbeits
JIHillsterium während des Krieges getroffen hat und die eine straffe Aus
richtung der Wohnhautätigkeit auf dic Kr,ic.!!:svcrlrältnisse und darüber
h  1au.s 'i-:rleichLcrungen für die Praxis und vor allem die Vorbereitung des
k?nfÜgen \Vohnbal1programmes nach dem ¥r.iege zum Ziele l1ahen. In
dtesem Zusammenhangc envahnte JI.\inisterialdirektor Durst die \Erleich
terungen. die bei den Kleinsiedlungen, .volkswohnungen und Jiauszins
stc!lcrbauten eingetreten sind., AUen diesen Neuregelungen lag das Stre
bell des Reichsarbeitsministeriums nach Vere,infachung' und DezentraJi
sation zu nrundc. Bcsondere Aufmerksamkeit richtet das 'Reichsarbeits- Nach der \Viederansetzung der ,-olksdeutschen Bauern aus \Volhynien.
111lnist.erium im IiinbJick auf das kommende \Vohuungsbauprogramm GaJizien und anderen osteuropäischen Gebietcn in den Ostgauen \vird die
damm, die Schlagkraft und Einsatzbereitschaft der \VoIHlun swirtschaft \veitere Durchführung der Neubildung deutschen Bauerntums in den netten
zu stärken. Das R.cichsarbcilsministerium wird alles datalJ' setzen. 11m deutschen R.eichsgebIeten sowie die Neubauernauswah! erst na<.:h R.tick
den €:e.memI1iitzi el1 \\Tohnungsunternehmen neue finanzielle Möglichkeiten kehr der r'rontsoJdaten in Angriff genommen. Dennoch müssen schon
7.l!r Stärkun.!!: ihres EigenlmpitaJs zu eröffnen. wobei auch cine ,Venven- jetzt die .!!:rol c)\ yor1,ercitclldCJl SicdlUJlgsplauullgen ausgefÜhrt \yerden.
dung der RÜckflUsse aus dCII Hauszimsteuerh:vpothcken vor eseben ist. damit dte DurchfÜhrung" der NenbilulIl!g del1tsdien Bauerntums in diesen
Be! den organisatorischen Maßnahmen streifte Durst die Errichtung der Gebieten keinen schädlichen Aufschub erleidet. Dieser Yo bCltitclldcnRC-lchssteHe hlr ;Wohnungs- U1Jd Siedlungswesen. Arbeit diente eine interne ArbeitstagulIg: im Reichsermihrnngsmiuisternnn.

.Ju der Gesetzgehung hantelJ tlOch g!"ÜBe Aufgabc!r dcr LÜslllJ.g-. Das an Jer alle an der Durchfüllrul1gder Nellbilllung deutschen Bauerntums
RelcltsarbciLsTlJinisterilllTI wird dem unerfreulichen ZU:5tandl. daß< das B3U- beteiligten Sledluugsbehöruen 1Ind Siedlung:s?:csclIsclraiten so\vie andere
recht vielfach noch uniibersichtliches und zersplittertes Landesrecht ist DienststelIeJl yertretea ,varerL Es 1ralt hierbei vor allem, praktische
sobald wie rnogl,jclt ein '.Ende bereiten. Die entsprcchcnden t:nt\Vfirl  Fra.l!:cn zu lösen. die sich rl8.Cil Bearbeitung der Überaus zahlreichcn
stehen vor ihreu! Abschluß. Das Kernstiick ues kommenden R.eichsbau- Karten lUld Statistikcn de r deutschen Siedlungsbehörden und der pol
rechts bildet das Reichsbatl esetz UJld die iReichsbauordI1lIIJo- Dal1ehen nischea Agrarbehördell er eben hatielr, \\'obei die ErfahnlOgen der Neu
sind bereits EntwÜrte einem Reichsanliegergesetz, eine1;;. Re.icJrsan- bildung deutsc-lJen Bauerntums in den letztverg-ange!Ien sieben Jahren
s!edll1n?;" gesct.z unD Ha1!!aJId!1rnle: ungsgesctz' fertigg:estellt. In  enutzt werden so]len. Gerade dadurch, daß den WeislllIKcn des R.cichs
"?J-bereltung tst feruer Verordnung Über die Förderung des .Wohn- ernähnwgsIl1inlslers IJane ernsprechend die in den letzten Jahren ang-e
statteubaues. dl1rch die einzelnen PörderungsmaßuahmelJ gesetzlich setzten 22000 N"eubauemlamilkn (neben 68000 An!iegersied!Llngsver
llntermaucrt lind straff zusanllHeng-cfaßt ,\.erden soIleu. iahren) größtemeils schon ,mch g-renz- und volkstuntspolitischen sowie

Im zweiten Teil seines Vortrages ging- Ministerialdirektor Durst nuf rassisclten Gesfcht Dl!nkten <lttsge"\\"ahlt und angesetzt wurdcn. ergeben
das konHnellde \Vo1rnballPrograiIlI;1 eiil. 'das uach dem Kriege dlJrcL- sich -praktisch erprobte l icht1iniel1 für das ostdeutsche Baricrnslcdlnng-s
efLihrl werden muß. Dieses PrORranl1lJ lI1Ilß jctzt schon mit allen Kräften \v-erk. Das Ziel der yol1standigen r:indeutschung des ostdeutschen Landes
vorbe-reitet \verden. Der 'Bedarf an \Vohllllngen wird nach dem 'Kriege \vird erreicht durch die Errk:htun  von 7,ahlreichen VoUballern!1öfen und
ganz ge"\valtig sein. Bei der Vorbereitullf!: muß maJl ulltersc!leiden z:wi- die feste \'ennrrz:elllllg des deutschen LumlYolkes. Dadurch \drd gleic i
s?hen ei11en! Soforipr O .f!:1"<lltlll1. das mÖ.f!:!ichst bald nach .Kric.!!:scndc in die zeitig vermieden, Jaß zur Sicherung einer inteus\ven LandbewirtschaftutJg:
1 at lUIlgesetzt werden !Huß. lIud einem auf mehrere Jahre berechneten  \   J   :1 J i    ,rbeg :rbt t;  t s Ug f:o  dee   f  \  lt   c   !   ; c   h  er
n!]fS  gr J; :: Il    }ld d  r '  s ;.fh   2r s : t    I  ;,tig N:ld d  e   foh::  teh!ten rruheren  iedltrlJgsepoc le  lS P-1914) au.sZlJ\\ er.tenynd die Fehlet
programm bralicllt mau keine statistischen Erltebnu!!:en. Das grolle \VohM de. r dama!l. en ..IfJl1.cretI K I?IJ1 atl n . zu Ye. t1leIden. lhe sich Zlrlll N:, ch
Ilungsbal1[)rogramll1 darf nIcht einseitig- auf besthnmte \V:ohnformen oder  etl dcs l elche  nJlt der  ,chatfllI1", euler d;mnen . e ttsehen Obe schrd,tt
Woh!:gröBcIl zugesclll1itten scin, sondern 111Uß alle Kategorien umfass.en. 1:1. deli Ostp.ro",:'JI\z"en be g nug:I1 mußte. _,} elS!III1gsralllge Btltl n;ho!e, _die
Die rmanzielle lind verfahrensmtiGi,ge Untennalterun  muß so großziigi  gluppen\Vels  ZII, resteIl deutschen D .rI""e1l1e!I1d?1\ 7,tlSan1l11elL"elaßl \\er
lind einfach wie -irgend mög:Jieh seil]. Eine IEhreIIPf!icht 2'egell das kÜlnp- den, sollen die, sicherste Grundlage fl.Jr d en A:ubm  de  DCHtsch nnl:  n
fende Heer ist es. dafiir zu sorgen, daU IJei der Vergebung der neuen de.n DCnCH RelCh galIetl a H ebeu. Dre  [:IPPl rU!l.:> solc. ler. IllIt üllS
\;VohlJungen .Frontkämpfer. insbesolldere Kric,g:sbeschädigte und iKricgs- retdl lldeJlr <Lan \ orrat aJ1s,g.estattet Il D llge]]lem.detJ I.n t landhche G: ß
1r:llterbJi.ebene lu allererster Linie beriichichtht werdet!. [)a:5 jiiJ1lmer  gemeiI!den  dlS kulturelle j\lr eIPtlIlk e b!.e:ell ",deld;ze,tt!g beste Ge\;'ahr
!iclle SChauspiel von 1918. bei dem die FrOJltkÜmprer in jeder Hinsicht zu I g-egctl Alm aIlueruIlg" vom  'L11de.. Die 1 ahun", ,be  ICS, daß .?chon >etzt
kurz R'ekomIncll sind, wirD sich unter keinen Umstünden wiederhol-eJJ. Es i überall  nge ZtlS IIJ netlarb Jt Z\vJsc:hen del,J J11It t::eI DlITC!ill h.r !U; des
\\"ird EhrelIpilicht aBer irgend. beteiligten Kreise seili. dabe-i re.ge mltzlI-  allerns edluug;swer es bettdtl:e!l I?l:lJ,s:steJteu b.esteht uud \, el :,>ehen ,e
arbeiten. ,da das kommende vVohnung-:sbauprOgTamJ11 eine TotallllobiI. \ c:rarbet: ge!etstet 1St. De l v .ordnJJ.<> lchstel:. A:l:g  el1 der I Er mhr:m.:;,s
macllHng aUcr Krilfte auf diesem Gebiete erfordern wird.   ;  sr : g'egi  eB 1:dl     I s  :!t  r 'l f:t !  I   sd ' liI ;  lsieeJi I ;   )I

weitgehend l eclmuI!g getragen, dalllit das g-rößte deutsche Siedlul1gs"\\'erk
sich mögIic1lst harIH011isc!l in die Übrige Planung einpassen tmd nach
Kriegsende besc1tleuuigt dllrchgeführt werden kann.
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lieschänsi'al!mmieten während des Krieges
Neue R.ichtlinien fiir die .M.ietpreisbHduug

Der R.eichskommlssar für die PreishiJdnng hat in einern R.under1aß
Nr. 55/40 vom 5. Mai 1940 wichtige Ausfühnmgen über die Preisbildung
urld Preisüberw<lchung bei Mieten während des Klieges gemacht, die siCh
auch mit den Krisenmieten für GeschähsräunJe befasscn und die hinsicht
lich dieser gegenwärtig vielfach Üblichen KriseulJlieten mancherlel Äude
l1mg ergebcn bzw. vcranlassen werden. Ihre Kenntnis ist fÜr jeden
Geschäftsmann unerläßlich.

Danach kommt eine Senkung von GeschäftsrauI11mieteu dmch die
Preisbe!rörde nur in Betracht, soweit der Mietzins objektiv als zu IIOC!l
anzusehen ist. Macht der Mieter geltend, daß er mit Rücksicht auf einen
dllrch den Krieg verursachten UmsatzrÜckgang zur WeiterzahlllUg der
Miete nicht in der Lage sei, so ist ihm anheimzugehen, eine Beihilfe
&.emäß dem R.underIaß des R.cichswirtschaftsministers vom 30. Dezember
1939 liebst Dnrchführungsvorschriften vom 30.Januar 1940 oder eilJe l\liet
senkung auf Grund der VertragshBfe   VerOl'dmmg vom 30. November
1939 ZlJ beau tragen. an deren Wirksamkeit sich nichts ändert.
OBZ,1940 Heft 26. Seite 1 27. Juni
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Bei derartigen Anträgen muß, darauf Ist immer wieder nachdn1ckIich
hillzuweisen, davon abgesehen werden, allgemeine "Redewendungen und
H:inweise zu gebrauchen. Es ist UI!bedingt notwendig, genane Zahien über
dem Umsatzruckgang im Vergleiche mit den früheren Umsatzziffern zu
bring-cn, die uaturlich gegebenenfalls bewiesen werden müssen. 1\ur dann
besteht Aussicht. daß der Antrag genehmigt wird. Antrage mit R.ed 
\vendungen angemeiner Art, mit denen der prÜfende Beamte auch beim
besten Willen IJichts anzuiangen vermag, sind \'crJorene Ivlühe, sie müssen
abgelehnt \verden.

Die AusfäUe. die die Eigentümer von Geschäfts- und Industriehäusern
teih\'eise durch Umsatzrückgang- bei ihren Mietern e1-:leiden müssen. lassen
es nach J"-,lffassung des Reichskommissars für Prcisbi!dung wunschens
\vert erscheinen, et\va noch vorhandene Krisenmieten der n Erhöhuno
für den Mieter wirtschaftlich tragbar ist, so schneIJ wie- möglich zu be-:
seitigen. Soweit der Mieter sich mit der .Erhbhl1ng einer Krisenrniete
schriftlich einverstandcn erkhirt, \'irerden die Preisbehörden sie i:11 a!!
gemeincn in einem "\""'Crernrachkn Verfahren ohne besondere \Virtschaft
IichkeitsprÜfungen-genehmigen können. Bedenken gegen ein solcbes Ver
fahren bestehen um so weniger, als der nunmehr auch filr die Geschäfts
räume geltende "\lieterschutz die I\.lögJichkeit ausschiießt. daß sich die
Geschäftsraurnmieter ]ediglich deshalb mit einer Ivlietzinserhöhung ein
verstanden erklären, weil sie anderenfalls eine Kundi.Q;11I1J.(" hefürchtenInÜssen. \V. tL D.
Vorarbeiten für die nEubillJernsiedlung
im deutschem Osten

UnkostermnschliilBe bei dei' SGhlechtweUerre ei!!l!ie
Der Reichsmirlister der Luftfahd hatte bekanntJich in einem Erlaß vorn

1.12.1939 - Az. 27 f 11 c Nr. 43019(39 LiD 8 I C -  <mgeordtlct. clafj \'on
dem Unkostenzuschla  in Böhe von ?O v. H. der Anteil fÜr Urlaub mit
3.14 v.tL fitr die Z.eit bis zlun H. J,:l.Iluar abzusetzen ist. ,l\1it RÜcksicht
auf die 'vviedereinf-iihrl1llg der Urh\ltbsmarkenre.t;elnn  und dic Pflicht
Nac!rvenvendnng der UrJanbsmarkenfÜr die Zeit VOIB 4, September
30. NoveIlJbe! 1939 hat der Reichsinlll1n sverband des Ball ewt'rkes
ciner .Eingabe beim Reichsminister der Luftfahrt beantra t: die Obe!l
erwähnte RcgehllÜ; aufzuheben, DieseHt Alltrage ist durch Erlaß yom
10. Juni 1940 -  Az. n f 11 c Nr. 51296/40 LD 8 I C - stutt;:;eg:eben "\vor
den. Der Erlaß hat folr:cnden Wortbllt:

"Die in deut o. a, l:rlaß
lohllgebundene Unkosten um



nachdemourch dH'iTarifo(dnull.g,über die Wiedel'einfÜhrulJ.\!: der Urlaubs- \ . ,. Schönheit an den Wasserstraßettmarkenregelu1!g (RABL vorn 5.12.193'9 Teil VI ,so 1717) der durch das Trotz dei: Kriegszeit erschi.....:il es llOlwendtg, d.ie KUltuJ"al'beitan der Land
Nichtk1eben in den MOlla!<n September bis 11\ovember 1939 entstandeIl< ,dmft,g,,"ltung foc"""t,,n,. D". R,kh,mk,hr"n'n'''er .hat dah"., wel] dJo
Au fall durch Verwendung VOll L'rlaubsmarken in doppeHer Iiöhe wiedeJ    ;{; e;tJ:    c n:   I ;  efd )I:tR';:;f gsc;as  l:; :;I1  lV ;   ;   l :  s   . L;:: h
aus cgllchcn "Terden mußte. die technischen Werke. sollen danach be.w ßt zu la:ndschaftsgestaltenden Ele
, .falls der. Nachwe,is  efijhtt-wird, daß  er Auftragnehmer se!ner_ tari - :re  tB v IJ: :    eh  nsc }iu ie 'o e  £:a   r   \  rätlIchen V-cljJtlichtung voll nachgekommen Ist, bestehen gegeu die Erstat- andi' Ut"ern d
tung der lohngehundenen Unkosten in Höhe von 2-0 v_ H_ keine Bedenken."    r ie nictllc lletzt die Schtffer selg;i

sind fer und L!egesteJlen schön auszugc.stalten.

JlrbEiisplilil der lJilllilrbeiil!!' bei Einlll!rufimg
Bauarbeiter sind zum tiberwiegenden Teil als unständig beschäftigt

anzusehen. es ist also berufsüblich, daß sie mit Beendigung einer Batl
steHe ausscheiden. Daher bcstellen, wie der ReichsarbeitsrniJJister durch
Erlaß feststeHt. gegen die Erteilung der Zustimmung zur KündiKung ein
berufcner Bauarbeiter keine Bedenken, sofern das Bauvorhaben, an dem
-der Einbcrufene beschäftigt war, inzwischen beendet ist. Eine andere
J3eLuteilung verlangen aber die Arbeitsverhältnisse der Sta111marbeitcI
1l11d der ihnen g1cichzustellendcn Gefolgschaftsangehörigen mit mindesten
zweijähriger Betriebszugehörigkeit. Hier ist ein Dauerarbeitsverhältni
anzunehmen. In diesell fällen wäre dic Zustimmung zur Kiindi.!"rUug zt:

EiTte Ausnahme von dieser Regel bilden lediglich Arbeits
die wegen besonderer Gründe zur Auflösung gelanget,

li! ll!iig be ingiliigeii lür i'ladelschnitthillz
Der Refchskommlssar für die iPreisbildung hat mit RunderIaß vom

3. Juni 1940 _ V 3'20 _ 3216 - folgendes mitgeteilt:

Versicherungszwang für Kraftfahrzeuge
Nachweis der \'ersicherungsbestätigung bei künftigen Zulassungen

PflichtversicheT1..!t1gsgesetz fÜr IKraitfahrzeughalter vom 7,11.1939
VersicherungszwanJ:; mit ,Wirkung vom 1. 7.1'940 ab eing-efiihrL

Tage al1 datf es kein in Betrieb befindliches Kl'aftfahrzell.f!:
nicht gegen tlaftpilicht versichert ist. In ZuktJnft wird ein

noch dann zugelassen, wenn der NacliweLs r(Versiche
einer ausreichenden liaftpIlichtversicherunJ; erbracht
bestehende Versicherungen werden derartige Bestätl

gUi\gen nach ausgeg-ebetJ. t:ndet eine Kraftfahrzeu,\';-tiaftpflicht
versicherung aus irgendwelchen Or-i;nden (etwa weil der Versicherte die
PrÜl11ien nicht mehr entrichtet hat), so ist der Halter des Ifahrzeuges ver M
pfljchtet, unverzÜg:lich das Nummernsch'JId crJtstempeln .zn Jassen und den
KraftfalHzeugbrief der Zulassllllgsste1le ahzu]iefern. .AlIclr die Versiche
J'uugsgesellscllaftcl1 sind verpflichtet, eine entsprechende Anzeige zu
erstatten. Da nach den neuen BestimnHIIIg"en bestimmte Mindesthöhel\
hlr die VersichenmgsStlltllne vorgesehen si1Jd, enlpfiehlt es sich, seine
Police zn [iberprÜfen, um nötigenfalls eiTle Nachversicherun?: vorZU
l1ehmen.

Antragsverfahren iiir Schreibmaschinenbezugscheine
Die R.'eiclrsstelle für technische Er7eugnisse erläßt nuter dem 14.6.19140

(RA NI. 138 VOll1 15.6,1940) eine lßekanntmac!uln,Q; NI'. 2 zu ihrer A.nord
JJllng NI'. 7 vom 10,5.1940 übet- die Verbrauchsregelung von 'Schreib
maschinen. Hiernach sind Anträge auf ErteiltmK von Schreibmaschillen
bezugschemeIl der den Kammern zugehörigen Betriebe bei der zuslän
digen ]ndustrie- und tlandelskammer bzw, thndwerkskarnmer einzu
reichen; Anträge der freiei! Berufe sowie sonstiger V'erbtaucher sind an
das ZlIstätJdige Bezirks\virtschaftsamt zu richten. Die lndustrie- lind
Handelskammern bzw. Iiandwerkskammcrn geben die Antriige nach PrÜ
fung mit ihrer Stellungsnahme an das Nil' den WohnsitZ! des Verbrauchers
ztlst:'indige Bezirkswirlschaft.samt; die Kammern kOIl!:en von sich auS An
Ü[ige ablehnen. Die neue Bekanntmac11UnJ! tritt am 1. 7.1940 'in Kraft.

QEZ.1910 lIeft 26, t:JeHe 2 27, Jmli

G.enormte- Robrnetzpläne für Gas  und W'ass rverSorgung
Die UnclfiheitlirhkcJt der Pläne fur die Gas- und Wasserversorgung lmUe

sich im Luftschutz störend benlerkbar gemacht, Auf Anregung der Versorgungs
we!'ke verschiedener großer und mittlerer Gemeinden wurde ein Arbeilsaus
schuß gegründet_ Es kam darauI an, nicht nur die Gleich!1cit der Maßstabe
ul1d einheitlIche Zeichenvorschnften. Strlnbildc!' 1!-nd KennfarbeJJ. einzuführen,
sondern auch die Pläne nach der im Aufbau befindlichen topographischen Gruud
karte de:s Deutschen Reiches auszunchten. Die F::rgeb:nisseder Beratungen sind
in dem vor kur?er Zeit vonl Deutschen Normenausschuß het'ausgegebeueD. (Beuth
Vertrieb) Normblatt DIN 2,125 "Richtlinien für Rohrnet:opUme der Gas- und
Wasservers01'gung" lllld dem Re'iblatt zu D1N 2425 "Rlehtlmien fÜJ' Pläue der
Wasse/ versorgung- im Bl'and- und Luftschutz" medergelegt worden. Diese Nor
men bIeten den großen VorteIl, dal  sich jeder in dt>n Rohrnetzplällen zurecht
finden kann_ Die Organe des EraJlf!- und Luftschutzes können jetzt nach cin
heithchen Richtlißicn ansgebildet werden, E,; ist bea\.Jsichtigt, df'ß Normblatt
nach einer gewissen AuJaufzeit für vel-bindliclJ zu erkJä.r<m,

Die Bezeichnung der Wasser.. und Bodenverbände
Es ist festgesteJJt worden, daß die Bezejchnungen für die Wasser- llnd noden

verbände ot"tmals viel zu lang gewählt werden. Aus diesem G,-unde ordnet ehi
im LalJdwtrtschafthchf\ll ReJC!1sminjsteriaJhlatt NI". 23 veröffentlichter Erlaß lies
Reichsern.!ihrungsmInisters an, daß die Be eIchnungen im allgemeinen durch An
wendung e.ines Orts- oder Baeh- oder Flurnamens lIur so lang 7.U bilden sind. als
eS/llötig Ist, UJn den Verband genügclJd zu bestimmen und VerwBchseJungen mitanderen Ve!'bänden auszuschUeHen. Die BezetcJmung des V rbalJdes als "Wasser
und Bodenverband" odi'r besser 1lOCh j(' nach LagB der latsächliehen VerhältnIsse
als "Wasserverbaud" tst in \:ielell FäHe]1 erwüIu,cht. 1<:" kann auch ledIglich der
Gewiissername mit dem Worte Vetbaud vf'rbunden werden. Zur Kennzekl!nung
der Verbandaafgabe k6nnen auch andere Bezeichnungen gewahlt werden, wie
DClehverb:<illd, SlelveJ'jJand. EIJ.twiisserungsverband, Bewlissel'ungsvel'band, Drän
verband, Talsperrverband, Abwasservcr'band.

1 1 $ rll d$dml!ll\!!
"D:ts scJli;n  Hehn", Monatsschrift f\ir Hau:>, Wohmmg, Garten und Kunsthandwc!'k, 11. ,Jahrgang, Heft 10 Juh 1,940, Verlag :F'_ BruckmarlJJ, 1\Itillehen.
Im Julillett werden '\VohnhansbatÜeIl. WoChetlend- und Gartenhäuser der Archi
tekten OUo von Est<?rff ulld Gerhard Winklf'r, Potsdam, gezeigt, Die Vel'bmdullg
mi.t der Landschaft Ist das beherrschende Mot!v, Be-sonders gelungen Ist diesbel dem Landhaus alll Wannsee. WeiterE': Eln- und Zweifamilienhäuser ver
binden Jedes in seiner Art Emfachheil mIt Bequemlichkeit und Naturnahe_ Zahl
reiche gute AbbJldungcn und Grundrisse liefern das nötige AnschauungsmaterJal.
Berta HammbaeheJ' gIbt willkommene Am'egllngen zur Gestallung eines Wohn
g-al'teI1S In der Stadt, «Herknnft und Zuk1.wH der Denkmalspflege" 1st \Vel'nel'
J.I"l,whs_Htll'tmann das 'rhema ful' einen inte!essanten gescJnehtlichen Bericht.
'\Vir horen, wie schon dIe lrlmisthen Kaiser ehrwürdige Gebäude "or AbQ!'uch
und ZerstörUllg schutztell, d!C Renaissance skrupellos IucdcI'!.jß und das Material
f\ir eigene Bauten veJwmldte. E'rst das 19, Jahrhundelt bega:nn ernsthatt dIe
gToßen Denkmälel' vergangener Zeiten Z!I schutzen und unserer Zeit ist es \'or
behalten. sich diesel' Aufgahe unt ganzer- Kraft 7U widmen, AbblJdungen von
sehr geschlllaek ollen Inneneinrichtungen der Deutschen 'Wel'lrslti,tten AG., Hellerall, des Al'clntekten Al'nQ Lambrceht. Sturtgal't, sowie von Erzeugnissen der
"Glal"-Glas-Wel'kstätten, Göppingen und der VeI'emigten Latlsitzer GlasweI-ke
AG.., zeugen von gediegenem handwerkJichml Können_ Ein sehl' verwertbarer
Aufsatz von M, Donn€l. über dH  Pflege von Seiden- und GoldstickereIen beschließt
das ,'eichhaltige lIett, Dtll'ch jede Buchhandjung, Viertt.'ljährlich 4,35 RiiL
Wittscha.itlich<': Kurzbricfe libel' Steuel' , Verkehrswesen. Wh'tschaftskunde.

Rudolf-Lol'entz-Verlag, C!mrlotlenbuJ'1? 2, Ber!inf.:!' Straße 42/43. 21. Jahrgang.
Lieferung 25 vom 18. Jum 1940, Steuerhcl1€ Auswirkungen deI. F!'C1maehung im
wesllichen G!'Cnzgebiet. _ Die Grunderwerbsteuer a.b 1. :Ma! l ,W. Von Rechts
anwa.lt Dr_ Brandt, Faehanwalt für Steue!'l'echt, BerJin. - Kl1l'?bririfwoche NI'. 25,

6roObiilllUilrhabel1
Vertiefung der Hafenbeckell in Riga

Das lettllindische SeeschHfahl'tsdeparten!ent hat beschlossen, eine Vertiefung
dcI' Haienbecken in Riga und Libau vor:nehmf'n zu lassen. Außerdem plant das
Seeschiffahrtsdepartement umfangreiche Baggcrarbe!ten an der KUl'lälldLschen Aa
vO!"llehmeJl ?oll lassen.

Ausbau der Werftaulagen iu Galatz
Die ill GaJatz tätige Schiftbauanstalt "Camtiel'ele Navale (lcla Duna!'e S. A." hat

jetzt ein Gelände von 65000 m 2 erwolbtm, das zur Ausdehnung der 'WerItanlagen
dienen soU. Gleichzeitig soll ein Hafellbecken elTichtet werden, das dem Staate
IlotfalJs zu)' Verfügung stehen soH,

Das sowjetiscbe Straßenbauprogral11ffi 1940
Wie bei der letzten Sillung der sowjetischen Straßenbauverwal\urrg in Moskau

bekannlgegeberr wurde, sollen im Jahre 1940 in der ganzen Sowjetunion insgesamt
28590 km neue Straßen angelegt werden dallon 11)817 km ungepflaslerte Land
straßen, 6500 km geschotterte und 2570 km asphaitierle Straßen. Im vergangenenJahre wurden 19072 km neue SIraßen gebaut. 

Der Bau des DlIiepr-Niemen-Kauals
Wie du  VOlks ommissariat für Binnenschiifahrt bekannt gibt-, wurde der Bau des

508 km langen DnJepr-Njemen-Kanals in West- und Weiß rußland, der die Verbindung
zWr chen dem Schwarzen Meer und der O t ee herslellt, am 1. Juni in Angriff ge
nommen, Die Kosten de  rleuen Was erweges, der der Entwic lung de  sowjetischen
Handels in der Nordsüdachse dienen soll, sind mit 12Q Millionen RUbel,veranschiagt,
Es handelt sich um den Ausbau des alten Verbindungsstückes (Ogfnski-Kanals) zwr
sehen der Szara, einem NebenflUß der Mome! und der Jasiolda, einem Nebenfluß
des. I?njepr, Die Kanaistrecke ist in el! Bauab.chnHte eingeteilt worden und soll
dre!!3lg Schleusen erhalten. Es warden atwa 15000 Arbelt,er an dem Kanalbau be.schaftlgt werden, Der Kanal soll bereits im nachsten FriJhjahr dem Verkehr über
geben werden,
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(3) Betreff; Beschäftigung ven Kriegsgefangenen
In der letzlen Nummer der "Ostdeutschen Bl'Iu-Zeilung" vom 20 6. 1940 haben wir

Ln!er Ziffer l' ddJ<:1uf hingewiesen, daß eine Pauschalsteuer in Höhe von 10 v, H.
bel dem "Slalag" zu entrichten ist

Da Wir von UI'1SE'ren Mitgliedern verschiedent!ich uber die Hohe des Entgeltes
ci Kriegsgefangenenarbeil angefragt worden sind, geben wir Ihnen n<;!chslehend
einen Verlragsen1wurf, wie er von dem anforderndel1 Unternehmer und dem Slaiag
cogeschJossen werden muß Hierbei ergibt si!;:h, daß die Höhe de  Lohnes 60 v. H.
c'e> Jeweiligen Baui'lrbeiterlohnes beträgt und an das Stalaq zu zahlen ist:

"Vertraq
ZWischen dem Deutschen Reich, vertreten durch den Komm<Jndanten des Kriegs.

;el<Jngenen_Mannschafls.Stammlagers (- Stalag -) . ............ und
UnlCrnehmer) wird folgender Vertrag geschlossen

11.
Dem ..,..,.......... werden . ,..,.. Kriegsgefangene des Gefangenenli'lgers

.. ... .zur Verrichtung der nachstehend aufgeführten Arbeiten uberlassen:
_ Die Kosten eines An- und Ab

ilansportes von und zum Stamm!ager trägt ....... - -......... _ ... -. __'" (Dcutsches Kurze Stellungnahme des Arbeitsamtes. ...R ich oder Unternehmer). die Kosten eines Tral1sportes zwischen Unterkunfls- und ..

f- sch<Htlgungsort tragt ........__._..... .;..- (Unternehmer odar Deutschcs Reich). I Ort und Datum' ......-...-........ ..'.i:ln:elschr1ft:................._. ._..._..

Die iJberlassung erfolgt unter folgenden Bedingungen: I An den
1. Die tägliche Arbeltsdau r der Kriegsgefangenen soll diejenige der Gefolg- Herrn PrasldQnten des landesarbei!sarrtes Schlesien m Bres(au."

s.:haJlsmilglieder des beschdfilgenden Betriebes nicht ubcrschrcitcn, sic darf ein
s h!ießI1ch des Hin- '.Ind Rückmarsches. nicht ubermaßig sein. (4J Belreff: V-erpflegungsgelde. in .der BauwirlschaiJ

Jedem Kriügsgofangenen ist wochenilich eine Ruhe von mindestens .24 aUf- ! Vom Generalbevo!lmächtlqten fur dIe Rege!ung der Bauw,r!schajt H.errn Reichs"nanderf lgenden Stunden zu gewähren. Falls die betrieblichen Verhält!1lS5C es minister Dr. Tod!, ist eine 14. Anordnung für die Regeluf1g der BauwlrlSCf1att betr.r la"sen. Isl die Ruho:z:elt auf Sonnlag zu vetle en. Verpilegung5gelder ergangen. Der WOttl,HI  der Anordnung sieht aul SE:ite 125 im
2, Fur die Arbeitsleistungen der Kriegsgefangenen ist eine angemessene Ver. Fachloii dieser AU$gabe,

Q 'tung :z:u leisten; die Zeit de$ An- und Abtransportes wird nicht verqüteL Die Höhe
oer Vergutung dehlet sich bei Zeitlohn nach dem tariflichen Zeitlohn gleichartiger
I\ioeltsgruppen am Beschathgungsort, bel Ge?inge- und StUcklohn nach d[!r tarif,
I;;hen Akkordverdlenstgrundlag€', jeweils abzuqiich 40 v H.; etwaIge tariflich vor
gesehene Naturalleistungen $Ind hierbei mit dem in der Tarifordr.ung vorgesehenen
0:jer mangels einer tariflichen Regelung mit dem entsprechenden Geldwert anzu
.;!tlen. Falls ein Tariflohn nicht oe.lehL bestimmt der zuständige Reichstreuhander
d"'r Arbeit den an Stelle des Tariflohnes einzusetzenden lohn. Zeitlöhnern sollen

"!(;r be onders gule leistungen angemessene ZUlagen gewahrt werden. Bleiben
Ih-e lelstunqen aU! lange re Dauer hmter dem Durchschnitt der leistungen der uori
g;l1 Kriegsgefdngenen zuriJck, ISt dem !Commalldanten des "Stalag H zwecks Abhilfe
O rch Austausch oder sonst geeignete Maßnahmen Meldung zu machen.

') Die sich nach den vorsiehenden Absätzen 1 und 2 ergebenden VergiJtungen sind
geWöhnlich vom Unternehmer fur jeden einzelnen Kriegsgefangenen unter Anqabe
;1 d"r geleisteten Arbeitszeit in Listen einzutragen, die wöchentlic:hlmonatlich dem
;,,' F\;nre  des Kflegsgefangenen_Arbe.itskommandos zur :\nerkermurtg vorzulegen  ind.Bestehert uber die Höhe der Vergutung Zweifel, so setzt sie der z;uständige Reichs.
S,'  'euhander der Arbe]! lest.
:' Die Ve,gutungen sind dur h den Unlernehmor lVöchentlichlmona1lich an die Zahl.
,,:ni'lsterei des "Stalaq" abzufuhren.
" 3. Erhalten die Kriegsgefangenen fur Rechnung des Unternehmers Verpflegung
Lr d Unterkunft oder eines von bel den, so müssen die gewahrten Leistungen gut
i'd <:Hureichend sein. Für die VerPflegungs- und Unterkunftsgewährung erhalt der

; !hternehmer eine Entschadlgung in Hohe der von der Wehrmacht feslgelegten Satze.

!  "d; g  rg nnt';i e e  I   h !fsh  t I   er d eeg';: e   :llanZ e   Si   Cr   ennd gd c "'e
,e:zllchen Beil rage zu leisten. Bei Erkrankung odor Unfall am Beschafiiqu!1gsort ist
der Unternehmer zum Transport des Knegsgelangenen in das "StaJag" bzw. d,"s z;u.

:      I  S ;:lnkenhaus VQlpllichto! Die Kosten des Transporls werden vom Deutschen
soll die Kriegsgefangenen mit Menschlichkeif behandeln und

gegen Gewalttatigkeiten, Beleidigungen und bffentliche Neugierde

Fernsprecher: 54987
I"ostscheckkonto: 78673 Bteslau I. den 21'. Juni 1940

SandshafJe 10.

j
I

J

An unsere MUglieder!

(1) Betreff; ArbeitsverhäUnis hiesiger Arbeifer, die im Reidugau Wariheland
beschämgt sind

Der ReichsstalIhalter Im Reichsgau Wartheland hat unter dem 16. 5 194ü eine
Ta r i tor d nun g erscheinen lassen. die folgendes bos<Jg!:

. "Flir die gosamten Arbei  ve:rh;;il1nlsse linden die Be limmungen Anwerldung,dlG tUr das Gefolgs::haftsmnglled am letzten Beschafllgungsort des Altreichs
gelten würden. wenn es dort rwch tätig ware. Dies gilt insbesondere für die
Rcichsl<!rifordnung fur das Baugewerbe vom Ei M rz 1940, sowie dio Reichstarif
ordnung für die kaufmannischen und technischen Angesleliten im Bau. und Bau
nebengewerbe vom 27. April 1938 nebsl Er9änzungen

Die Beslimmungen dieser Tarifordnung finden nur insoweit Anwendung, als sk
von den für da  Alfreich qeltenden Beslimmungen flrcht <:Jbweichen."
Wir biilen, von Vorstehendem Kenntni  zu nehmen.

f2} Betreff: Zosiäl1digkeif der Handwerkskammer oppe;;iK.g
Wir q€ben Ihnen nachstehend Abschrift des uns heule .zugegangenen Schreibens

der Handwerkskammer Oppeln betr. Zuständigkeit der Regienmgöbezirke Oppeln und
Kaftowitz zur Q€1t Kenntnis

.,Durch Erli'lß des Herrn Relchswlrt chaflsministers vom 31. Mal 1940 er treckt
sich der Bez;irk der Handwerkskammer Oppeln auf das Gebiet der Regierungs
bezirke Oppeln und KaHowit! mit dem SlIz 111 Oppetn."

'1        0 r :   %i        ':  ; k  n ' ;'n' 'i d   ';; r't; q'si ii ' -i1- -I e-;- F i  r v
, Das Recht zur fristlosen Kundlgung aus wichtigem Grund bleib! vorbehallen........ .... ...... den ,......... ... .. 1940.

sgetangene mlissen beim zustandigen Albeils<Jmt gemaß nachstehendem An
gsmusler angefordert werden, Hierbei weisen wir besonders darauf hin,

. sgefangenen in Quartieren untergebracht werden müssen, die bci
. w. Umzäunungen von Stacheldraht aufweisen müs

meisten Fallen nichl durchführbar sein wird, wird
sbeauftragte Bau durch Vorhandlungen ro;t den Regierungspräöidenten

. Mittel und Wege zu finden, um die in der gewerblichen Wirtschaft eines
Kreises insgesamt beschäfiigten Kriegsgefangenen gegebenenfalls 111

' j haftsunterkunflsräumen entsprechend unlerz;ubringen. Sollten Sie bald.
IN O"BZ. 1 &40'1 Heft 26, Seite I 27. Juni
I!i

Kflegsgefange!'le <Jnfordern, oitten. wir S e. s-i,:h bezug lieh der U'lterbrmQUf19
Ihrem lustandrgen landr<'!t (Oberburgermelster) In Verb md unq zu setzen.
uArbeilsam:

von Kfleg gefanqel1en ;ur Arbeiten.

Name und Sitz
Aroe!tsort
beantragt

I. Der Betrieb,
,eietcr

11. Zahl und An,').
b) ..
0).
d) .

Besonde   KenrÜnlsse: _.  :   .a.  ...,.. _.':  ::::: 'rt; ;t k  fI!; 
Gon,"ue Bezeichnunq der zu verpchtenden Arbei!ew

!     i: eiäa   rhab'en.-' B   'i h -  g' 'de ' Ela-u:  f1 h'  : Äl1giJoe Uber wr '1g
111. Arbeil bedingungen1. Arbeitszeit: ",ochen:nch ...... Stunden

2. l Ci h n e: 60 v. H. der .zuständigen Lehnsätze fü, treie deul che Arbeit9r
11/. Unterkunft und 1/erpilegung:

a) Die Wachmannschai:en werden unferq"br13cht in .....,. ...,........_...
Die Unterbringungs räume der Wachmannschal!en be/inden SICi1 :n u;1J1:ittEJb,;;re, Njf";e
der Schlafräume 'der Kriegsgefangenen.

b} Die Unterbringung der Kriegsgefangenen erfolgt In
:j      arih i 1 . :_:. : :   ::_ ::.::: :::::: ::.' ::::...:.:.: _':': ::::: -::

Die QUartiere sH1d sichergestellt und be/inder. SIch In eif1wandfreiem Zustand. Die
Bewdchung der Kriegsgefangenen wira wie fOlgt geSichert (;: B vergitterte Fens!er,Umrahmung mit Stacheldraht): .........___... . .. ._.__.._.... ....

t::} Die Verköstigung [st wie folgt vorgesehenund kostet pro Tag: . . RM.
'I. Sonstiges:

D  '  ' t 'r  'i h'n- i ' 8 t ; b' ve:;pili htei'  ich'" di    i G'; 'n'd d'jQ'ser 'Antord;;;'u';g
n"ge vfesenen Kriegsgefangenen von dem T ge- der Arbeitsbereitschaft an der
Arbe1ls tedE! zu den oben festgelegten BedingungeIl e!nlusieilen

Ort und Datum:
Unterschnfl und Stempel des Un:er:Je:-'meis

') Nichlzutr  fendes durchstreichen

(5J Betreff: Ronsfoffwirlschafl I Leim.
Durch Bekanntmachung Nr. 24 zur Anordnung Nr. 13 der Reichsste-lIe ,Chemie"

(Bezug ul1d Verbrauch von li €Irischen Leimen) vom 28.5.1940 is: der Bezug lInd der
Verbrauch von tierischen leimen mit Wirkung ab 1 6.1NO geregeH worden. Ent.
gegen einer Absicht. eine Erhebung über den Leimbedarf in den ein:::elnen H'Ind
werkszweigen durchzuführen, h<.J.t nunmehr der Reichss!iJnd des Deutschef1 Hdf1d
werks mit der Rekhöstelle "Chemie"' efn Verfahren 'Jereinb<!r\. tJber das anliegendes
Rundschrefben des Reichsstandes des Deutschen H"mdwerks vom 12. 6 1940 unter
richtet Danach isl fur den erstmalJgen lelm.bezug ein An!rag auf vorgeschriebenem
Vordruck der von don Innungen anzufordern is1. zu stellen, die rhrerseits ,ve:teren
Bed<Jrt an derartig eil Vordrucken von unserer S'i?lirksslelle anzuiordern haben AUe
E j n lei h eil e n bitkn wir dem Rundschreiben des ReichsslandQ$ dQS Deutschc!'!
Haf1dwcrks ru entnehmen, dem WIf glejch:z:eitig die Bekanntma.chung Nr. 24 beifügen

Die Anliage sind i3n die Innungen so z;eillg ermureichen, daß diese die Mög
!ichkeit haben, die ausqeflillten Antrage auf Ordnur1gsmaßigkel: und Rlch!iqkcit zu
prüfen und uns gesammelt bis zum S. 7.1940 bel uns el;1gehend, ejnrureichen
Reichsstand des Deutschen Handwerks
Tageb -Nr. 40 R 5554506

557/1
6erlin NW 7, Neustadtis 11e Kirchstr.

1 An d,e Reichsinnungsverbande des
BandagisteOl- und Orthopadiemechanikerhandwerks.
B i'\ U q ewe r k €I S.
6 i I d hau er, und Sie i nm e t z h an d w e .. k s.
BaUcher. und Küferh<mdlVerks,
Buchblllderhandwe:k'>
Büchsenmacher- und ,\.1e ö serschmiedehandwerl..s
Bürsten- und Pinselmacherhandwerk , .
D r e c h sie r h a n d wer k s,
f lek t roh a n d wer k s,
G las e r h a n d wer 'C s,
Graveur_ und Gur t I e r h a n d wer k s.
Juwelier-. Gold, und Si1ber d1mIBdehar.dwerks,
Kr a1 tf ahn::e ug handwe rk s,
Korbmacherhandwerks,
Kurschner., Hut- ufld Hartdschuhmacherhandwerks,
Mal er h a n d wer k s,
Mechanrkerhandwerks,
Müller- und Muhlenbauerhandwerks
Musikfnstrumenlenmacherhandwerks,'
Sattler-, Ta p e z i e r - und POlstererhandwerks,
Sc h m i e deh CI nd werk s,
Stellmacher- lmd Karosseriebauerhandwer!(s,Stukkateur. uod Gipse,handwerks.
Ti sch Ic rh an dw er ks.
Z i m m e r h CI n d wer k s,
Fachgruppe Beslattungswesen,

{S, Gen  2. Jl.<n. 19.;;J



FMhgruppe Thea(ergewandmacher und Kostümverleiher,
sowie die Zwcigst(!lie des Reichsstandes in Wien
und den landeshandwerksmeister Sudetengau

zur DurchfÜhrung
2. An die Herren lilndeshandwcrksmei ter und Handwerkskammern

zur Kenntnisnahme.
Betrllll Bezug und Verbrauch von tierischem Leim

I. Allgemeine Erläuterungen tUr Bekanntmachung Nr. 24 xur Anordnung Nr. 13
der Reichssle!!e Chemie

Durch die Bekanntmachung Nr. 24 zur Anordnung Nr.13 der Reichsstelie Chemie
vom 28 Mai 1940 (Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer S\aatsanzeiger Nr 12?
Vom 28. Mai 1940) ist dcr Bezug und der Verbrauch von tierischem Leim qeregell.
1?ie Bewirlschaft.un.g des Herischen leimes Ist damll den Organisationen der gewerb
lichen Wirtscilart libertragen worden. Oie Innungen sind durch die Relchslnnunqs.
verbande von der BekiHmtmachung Nr 24 zu unlerrichten (siehe am Schluß dieses
Rundschreibens)
" Mn sofortiger WlTkung isl Uns von der Reichsstelle Chemie ein Kontrngent tur
-tierische leime zugew:esen. worden, weiches In Form von Bezugsberechtigungs
schemen Ir!' AU.reich an diejenigen RelchsinnungsverQande und Fachgruppen verbeilt
wird. weiche tierische leime t:enötigen. Die Reirhsinnungsverbande geben Ihr
Konti:rgent an die Innungen weiter. In der Ostmdrk und Im Sudetcngau erfolgt dlG
Verteilung an die Innungen uber die Zweigstelle des Reichsstandes in Wien bzw.
uber den landesnandwerksmeister Sudetcngau. Für die neu eingeglieder!en Osl.
gebiete erfolq1 eine besondere Regelung

Die R€IChsstellc Chemie hai dngeordnet, daß jeder leimverbrauchel1de Hand.
werker für den erste:! Monaisbedarl einen forme lien Antrilg stellen m<Jß. Zu diesem
.zweck Ist em elnheitlrches Al1lragsformular von uns ausgearbeitet und in Druck
-gegeben wOrden.

In der Anlage uberrclchen WH ein Stuck dieses AntragsforlT'ul<Hes; es ist von
,den Reichsmnungsvcrbänden für den Bedarf des Altreichs vom Reichssland des
DQl.dschen Handwerks zu beziehen. Oie Zweiqstellc des Reichsstandes m Wien und
.der landeshi;ndwerksrr,els1q Sudelengau lassen die benötigten Formulare ortlich
drucken

lor  i r   \   I ir;u;e , (    q \ ;7dbl ; n B t C  ;   rn uU g   r      t ie EBhce>  nGI : 3.
gen cu! die Antrag formula,e,  ow it noch nicht geschehen, sofort telephonisch bei I.uns U-Jerr... ROlh) aufzugeben, dclmlt die A;,flage fesJgesetzt werden :<i'lnn Die In. '
nungen ci &lten die Formulilre nur bei den Reichsinnungsverbänden bzw. deren
Bezirkss:ellen

[Ja durch diese !ormlkhe Anlragssieliung jeder Verbraucher von tlcris(hem leim
bereils er/aßt wird, erübrigt sich die gcpl<'mte Erheoung <Juf repräsenlailver Grund.
Jage Dic !ur die Elhebung best;mmlen Fragen sind daher in das Antragsformu!ar
BIngefugt woroen Das Anlragsformular, weichem alle notwendigen Erräulerungen
beigegeben sind. muß In zwoitacher Au jertigung ausqeftillt werden. Während die
eine Ausler11g'Jng zum Zwecke der Konlroile der mengenmäß;gen Verleilung bei der
!nnUrlg verbleibt, muß d s zweite EXGmplar dem zuständigen Reichsinnungsverband
bzw. der Zwelgsielle des Reichsstandes in Wien und dem Landeshandwerksmeister
S delengau zugeleitet werden Die gcsammelJen AntNgsformulare bleiben Vor.
Jäuliq b"i den vorgenannten Dlens!steilen, Diese erstalten emen Gesamlberichl an
den Reichsstand des Deutschen Handwerks spätestens bis zum 15. Juli d. J. Dieser
Bericht muß foigerlde Gesamtangaben enthalten,Aus TabeHe I .
a) den gesamten bea traqten MonatsbedaJ/ an tierischem Leim in Kilogramm,
b) eine schatzungswelse Im Durchschnrl1 vorgenommene Aufleilung dcr Arbeiten fur
. diE' in Tabelle I unter a bis I angegebenen Art der Auftrage,

<:) schi3tzungswelse Angabe, 'nwiewei! lierische leime dUrch andere Leimarten er
setzJ werden

AU!. Tabelle 11
.1'1) Vorrat unterlOllt nach den In Tabeile 11 unter abis h qenannten leimsorten inKilogramm, 
b) leimbezug Im Jahre 1939. In Kilogramm. Wie vorsiehend unterlGilt,
c) desgleichen der leimbezug In Kilogramm vom 1. Januar 19 O bis 31. MiOii 1940.

Die vorgellannten Formulare konnen von den Betrieben nur bei den I n nun.
gen bezogen werder Dj se habe"l die erforderliche Anzahl boi den Reichs
Innul)g Yerbänden bzw Zweiqste'le dos Reichsslendes des Deutschen Handwerks
,und l5noeshandwerk>melster Sudetengau zu bestellen

Es ist vorgesellE'n. daLI das Antragstormular nur bei dem ersten Antrag auszu.
fullen ist In der nachloigenden Zeit 5011 die Zuweisung an Leim ohne formlichen
Antrag fur ein VIerleIjahr er!QJgen. Die Bezugsberechtigungsscheine tur tierischen
leim dürten aber auf Anordnung der Reichsstelle Chemie auf keinen Fall ohne ord
Jlungsmäßigen Anllag out dem vorgeschriebenen Ar'llragsformuiilr ausgegebenwerden.

Da tleriscfJe Leime unter dGn gegenw<3rtlgen Verhailnissen nUr in beschranktem
Umfange hergestelJt werden, Ist mit einer vollen Deckung des Bedarfes nicht zu
rechnen S wei1 andere Leime verwendel werden konnen (z. B. synthetische Leime,
JCuns.tharzi_elme, Pf!anzenlelme oder dergieichen), werden Bezugsberechtigung;;.
'Scheine lur !Ierlsche leime nicht erteiit Es liegt daher im Inleresse alier leimver.
braucher, Austau$chmöglichkeilen für tierische leime durch andere leimarten zu
suchen. Mit Rücksicht auf diese lage muß bei der Gewährung von Bezugsbereth
tigungsschelnen die Dringlichkeit der Auffrage in der R,;nhenlolqe, wie sie In den
Antri'!gsformuiaren vorgesehen ist berucksichliqt werdon.

11. Verteilung dor Belugsborechtigungsschcine
Der BezugsberechtJgungsschein muß bei Ausgabe mit dem S1empel der InnunG

oder der sonst ausgebenden Stelie des Handwerks versehen sein. Diese werden
in Sluckelungen von 1, 5, 10, 25, SO und 1QQ Kilo9/amm gesondert fÜr nachstehendeleimar!en ausgegeben
a) Knochenleim

(Die Vorlage derartifjer Bezugsberechtigungsscheine berechligl auch zum Bezug
von M. schlelm mit einem geringeren Haut!eimgehait als 33JI, v. H),b) Hautleim
(Die Vorlage derartiger Bezugsbelechtlgungsscheine berechtigt auch Zum Bezug
von Mi crlelm jeder Art),

c) Lederleim oder  hnllche Spezialieime aus lederabfällen Schnelibinder und ahn
lic e Lew1C (Mischungen von Knochen_, Hi'!ut-, led€.r- und Mischleim mit Chemi.
kalten) In ailen Farmen, wte Tafel, WiJrtei.. Körner., Perlen., Pulverieim usw.,Gallerte ooer Bruhe.
li e f e rc r, die nlc t., selbst tlerrsche leime erzeugen, sind berech! 9I, aufrund der ihne  ausgen6ndigten Bezugsberechtlgungsscheine tierische Leime bei

hren lieferan cn zu beziehen. S,e sind iedoc l nicht berechtigt aut Grund der
Ihnen ausgehandlgten BeZUR$berechllgungs chelne leim zu ver b rau c h e n. Hler
1ur haben  ie vielmehr se,lbs! eln.en Bezugsberechtigungsschein zu beantragen. Beim
Handwerk Ist dies In sOlchen F6Hen zu beachten bel denen Handwerksbelriebe
a ch noch Ha'1del mit leimen betreiben. Bezugsberechtigungsscheme dür!en dann
nicht beantragt werden, wenn Oie vOrhandenen Bestande für einen Bedarf von meh:
als zwei Monaten ausreichen.

So!1 bei der verminderten Produktion an tio(lsc!1en Leimen eine befriedigende
Versorgung des Hand.verks gewährleislet werden, so müssen die im Antrags
f rmUlar ang€gebenen Ver rauchszwecke strengslens eingehaUen werden, d, h der
einem HiJ dVlerker zugetelde LeirTl da'f auch nur fur den beantraqien handwerk.
lichen ZweCK verwende; werden.

. Grun-doätz.!ich Ist zu beach  m, oaß bevorZlJgl Kl1o(henlelm, wenig Hautieim und
ken L6derisII11 'ierarbeilet wird. Diejenigen Handwerker. die bisher vornehmlich
Lederleim oder Huu.!leim verwendet ilaben, mus sen nach Möglichkeiten suchen,Knochenleim oder einen synthetischen leim zu verarbeiten,

De! Bez.ugsbercchtigung>scheln giil jeweils vom Tage des Ausstel!daJums ab drei
Monate Die bis zum 15. Juni nlchl ausgetlihrt.en allen Aufträge dÜrfen nach diesem
ZeilpunH ohne Abgabe ellles Bezugsberechtigungsscheines nicht mehr ausgeführtwerden.

111. Auflagefl für Export und sonstige wordringliche Aufträge
Nach S 5der Bekonntmachung Nr. 24 (siehe am Schluß dieses Rundschre!bens)

sind wir ermacht,gl, die Erteilung von Bewgsberochligungsscheinen von Bedlngun'
gen abhi!ngig zu machen und die Bezugsberechtjgungsscheine mit Aufiagen zu ver.
sehen. Hierzu Ist zu bemerken, daß der Reichssland des Deutschen Handwerks die
Reichsinnungsverbande beauftragt, foigonde Richtlinien sirengstens innezuhaBen.

In der Reihentolge der Wlchtlqkeit der Aufträge rangieren in ersler Linie Wehr.
macht sauf träge, soweil sie mif der Walten. und Munitionsherslellung Zusammen
ihängen, sowie die laut Anordnung. des Generdlfeldmarschalls Görinq in die er te
Dringlichkeitsstufe eingereiht.en Aufträge zur Beseitigung der Verkehrs no 1 und zur
Sichersteilung der raschestmoglichen Fertigung von Krallfahrzeug1ransporlraum, An
,OBZ,1910 Heft 26, Seite II 27. Juni

1wel!er S1eHe sind je nach Maßgabe Exportauftrage oder andere dringliche Wehr.
machtsauftrage zu beruckslchhgen. An dritter Stelle tolgen andere..Weh.rmachtsalli.
tr ge, wie z. B. Kaser enbauten usw Erst dann sind sonstige kriegsWIrtschaftlich
wlchllge und lebenswichtige AuHräge zu berucksichtigen. Alle Dienststellen de
Handwerks haben dafur Sorge zu tragen, daß nicht, wie die Reichsslslle Chemi
schon des ofteren lesrgestellt hat, Wehrmachlsbescheinigungen dafÜr benutzt Wer
den, um eine höher  Zulellunq von Rohstoffen für sonstigen Bedarf 11.1 erhalten Die
Innungen und sonstige beauflfagte Stellen der ReichsInnungsverbände bzw. die
Zweigstelle des Reichsslandes in Wien und der landeshandwerksmeister Sudeten.
gdU haben bel den leimzuteilungen besonders auf diese Vorschriften zu achten und
in orster linie den drinqlichen leimbedart zu decken

Die Reichsslelie Chemie weisl ausdrücklich darauf hin, daß diese und andere
Angaben, die uns zum Zwecke der Erteilung von Bezugsberechtigungsscheinen zu
machen sind, im Auftrage der Reichsstelle Chemie verwertet werdon, und daß
Zuwider.handlungen qogcn obengenannte Bedingungen und Auflagen und unrichtige
Angdben unter die Bestimmungen wegen Verletzung der Auskunffspflicht fallen und
nach den  s 10, 12 bis 15 der Verordnung uber den Warenverkehr in der fassung
vom 18 August 1939 _ RGBf I S 1430 - in Verbindung mit der Verordnunq über
Auskunftspflichl vom ,3 Juli 1923 - RGBL I S. 723 - bcsfraft werden

Reichsstand dcs Deutschen Handwerks.
gez S ehr a m m, M d. R., Reichshandwerksmeister,

qez. Dr. Sc h u I e r, Generalsekretär I

I

SJ

[;"

Belt:anntmachunq Nr. 24 ::o:ur Anordnung Nr. 13 der ReichssteHe "Chemie"
(i::e::ug und Vetbr<luciJ von tierischen Leimen) _ Vonl 28. Mai 1 4(J

Aut Grund der Anordnunq Nr_ 13 der ReichssleIlc .,Chemic" In der Fassung VOtl'
5 September 19 9 (Deutscher Reichsdnzeiger und Preußischer StaatsanZeiger Nr. l()S
vom 5 September 1939) wird bestimmt.

!i 1 (BegrifJsbestimmungen)
im Sinne die er Bekanntmachung Slno

aus leimleder und anderen Haul- und Fcliablallen. Sehnen einschi
Pickers, Pickersdbfällen und ähnlichen Rohsto/len) elnschiießliä

und anderen Lederabfallen Iegiicher Ar:
Haut-, leder- und MIschleim mit Chemi.

(Tafei., Wurfe I., K6rner-, Perlen., Pulverleim usw., Gallerte oder

2 (Bezug und Verbr<!uch von tierischen Leimen)
(1) Wer tierische leime im eigenen Gewerbebetrieb verbraucht bedarf zum Be.

zug und Verbrauch dieser leime eines ßezugsberschiigu gsschelns. Der Bezugs.
berechtigungsschein wird namens und ;m Aldtrag der ReIChssieIle ,Chemie':. von
den Organisationen der gewerblichen Wirtschaft aUSges!:,IIL Die C!rganisailonen
geben ihren Mitghedern bekannt, an welche Stelle Antraqe i'!uf Ertel]unq von Be.
zugsberechligunqsscr,elne.n zu richte.n sind

(2) Der BeIUgsberechtlgungsschell1 Ist beim Bezuge dem Lieferer auszuhandlge;1.
Lieferer die nicht selbst tierische Leime erzeuger:, sind berechiigf. auf Grund der
ihnen ausgehandig!en Bezugsberechfigungsscheine tierische leime bei anderen
Lieferanten zu beziehen Sie sind jedoch nicht berechtigl, au; Grund der ihnen
ausgehänd,gten 3ezugsberechtlgungsscheine tierische Leime zu ver rauchen; hierfurhaben sie vleimehr selbsl einen Bezugsberechtigungsschein qel1'aß Absatz 1 zubeanhagen. ... .

(3) Die Im s 7 der Anordr.unq Nr 13 ailgemeJll ertetlle Bezugsgenehmigung wird
hiermit für tierische leime widerrufen. Die in den  s 4 bis 6 der Anordnung Nr 13
erteilte Verbrauchsgenehmigung fÜr tierische leime Wird hiermit für die im Absatz 1
genannten Verbraucher ebenfails widerrufen; die beim InkraHtroten dieser Bekannt.
machung vorhandenen Bestande an tierischen Leimen können jedoch ohne Geneh.
mlgung verbraucht werden

6 ! (BuchHihrungsvorschriften Wr Händler)
Wer tierische leime abglbl hai uber die Ablieferungen Buch zu fuhren; hierbei

ISt flir jede einzelne: lieferung' aufwzeichnen:
1. Name und Anschrift des Abnehmers,
2 Nummer des Bf.!lugsberechtigungsschernes,3 A't. Menge und Qualität (Typenbezeichnung), . ..
4. Name und Anschrift der Firma, an die der Bewgsberechtlgungsscheln (Ziffer 2J

weitergegeben wurde.

..4

1!1l

A
A
'iU

rr;,

l i

4 (Ausnahmen) .
Die Reichsstelle "Chemie" kann von sich aus oder auf Antrag der Organl.

sationen der gewerblichen Wirtschaft Ausnahmen von den Bestimmungen des 6 2
zUlassen

6 5 (Bedingungen und Auflagen)
Oie Organisationen der gewerblichen Wirtschaft sind ermachligt, im Ernver!1eh

men mit der Reicl1sstelle "Chemie'. die Er1eilung von Bezugsberechtiqungsschernen
von Bedingungen abhanglg zu machen und die 6ezugsb rechligungsscheine mit Auf.
lagen zu versehen

6 (Slr..fbeslimmungen)
Zuwiderhandlungen gegen diese Bekannlmachunq werden nach den 66 10, 11

bis 15 der Verordn<Jnq über den Warenverkehr in der Fassung vom 18 Augusl 1939
(Reichsgese!zblat; I S 1430) bestraft.

1 (lnkrafttreten)
triu am 1 Juni 1940 in Kr"ftDiese

Be r II n, den 28 Mai
Der Reich beauflragte für Chemie.

Dr Claus U n ge W I ti e r.

(6) Belretf: Meldewesen
Trotz wiederholler AUfforderung in unseren fruheren Mitteilungen müsse.n wir

ru:d: e e      lsah uenl    : h  'lt        e  sned:r::I      r  i h oann ud    :.
reits früher bekanntgegebenen Termine nicht eingehalten. Wir machen deshalb
nochmals darauf aufmerksam, daß die Baustellenmetdungen bis spätestens 5. eines
jeden Monat  fur d\Jn l\Jtden T<lq de  abgelaufenen Monats eimureichen sind Für
jede Baustelle mit einer Auflragssumme über RM 25 a[)O Ist eine Qesonderte Meldung
abzugeben. Alle Auftrage, die untel RM 25000 liegen. sind auf einem Meldeformulal
zusammenLufussen und dadurch zu kennzeichnen, daß in der Spalie "Bausielle" dasWort "Verschiedene" eingesetzt wird .

Bezüglich der Meldung über freies b%w. in erhalb vier Wochen Irelwerdondes
Gerät werden uns Im allgemeinen keine voli$tandigen Angaben gemach!, so .daß
immer er s t R u   kir a gen no I wen d I 9 sind, die den a!lgemelnen Geschafls
verkehr nL:"r unnotig e:schweren Das FOrmular !aßI an sich 'Irgendweiche Irrlümer
überhaupl nicht aufkommen, so daß seitens Unserer Mltgiieder nUr darauf geachte\
zu werden braucht, daß eine ordl1ungsmaßige AUsfullung erfolgt. Diese. Geräte
meldungen sind auf dcn 15. eines jeden Monats abgesiellt und mtissQn bel uns aro
20. eines jeden Monals vorliegen, damit wir unsererseits den uns von unserer
Spilzenorgamsalion gestelllen Term.n einzuhalten in dcr Lage sind.

(7) Betreff: Sommerurlaub des GeschiWsführers der Ge5dÜHfsstelle
Katto w i!;r:.

witz IHe7re iep  .$ r   , inB r  a  h       cI a  frU re \  g eril..2   hflt  I     s i
d esjahrigen Sommeru:laub nimmt. Die Betreuunq unserer Mltqlieder aus dem Rc
glerungsbezirk KaUowltz wird jeweils an einem SP.rechtag prO Woche erfolg.en.Sprcchlage sind; Mittwoch, der 26.6.1940; Mlltwoch, der 3.7.1940, Mittwoch,
der 10.7. 194[)

Wir bilten unsere MitgH .der, sich an den vorgenannten Tagen in der Zeit von
10 bis 13 Uhr in der Geschaflsstelle Katlowifz, Hbferstraße 3, bei Bedarf einfinden

zu  g I  Chmitlag der Sprechtage ist fur Besuche bei 8ehordensieilen usw. reserviert.
Hei I Hitl er I

Reichsinnungsverband des Baugewerkes, Bezirksslelle Schlesien.gez. Albert Kurzer, gez. Dr. HochbaLlIl1tBezirksi Ilnungsmeister. Geschäftsführer.
onz
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/<.'1)\01\. D!e Große der GesamtaufbauarbBit zeiclnwt sich auch In der TatsadlQ
", rl;:lß HU WnrtheJa11d nkht n,\!' SUidt" nnd Dörf<,!" ullIgestnJtet. SOUd"'I'H neue
Sr:idÜ; uud neue Dörfer bzw. Si.eÜhmgeh .:1ngelegt wC1'den sollen. Daß hicr-in
r;l"oße  7,U Jeisten sein \Vn'd. !"teht RUß<'.'):> Frag,:. Praktis;dw 8chrit1:0 7-ur Vt'J"
w:d;JicJnmg die>;er A\]fgni)('n werden bereits jd :t getan.' wh;,wol11 iJu'e LÖsung
m:t .NachdJ'uck mtCh 'dem Knege BlfoJg€l1 wu'd. Gunobmann Dl' Derkhs,,:eih'l'thtcrstrich zu Bf'ginu dez ArbeJtstagung die WIchtIgkeit eineI' ba!dmi.g;tdwJI
L'"mng 001- Frage. \Vle und wo dj;  künttig im Wa!'theg \l! n.n?.IJsetl.end 'n deut
<,hen Menschen wohnen l'olJen. nis dIe unbedingte Vnraussetzlwg Ihtfür, Ot'!l

fi::;      ; ll z  ; ti.er  \:eteii  J?     'i! :j!:;; ilr  m  lt  e, ;J;.th i u   ,,/ß     I
!!::;'   :;\:j?,:  i :m; ;, )   ::j'£  !*E\(;\,;   :;,  ;i: {;  '  l\: :;::;!!l\r;\ , :;,;,:j; ..' .. ..

PI"l"io; kO . mDH:ll(Je HinW€lSe für .f'ine e!'tole:\ .. .' . rSP!' Che]jde Tätigk [t \"ermittelten . . 1 Tantordnung zur Änderung der T<.'IfllOrdnl1i1  zur Regelung der
i;:' A ; } l f,ll JjeJ nP ;  ! .gs  lf jl  '\ u !eso   lj  :llt   i     l I s d  g ']rr '!  gJ'i ;  Arbeitsverhältnisse der auf Baustellen im Reichsgau 'Yartheland
!;\I  i; l f        ll   l'e aJ     ff  }   SJ  ;et  ;rR  : U J r\ ;;i    l]C  rcwi . U l 'i;   allS dem Hbrigen Reichsgebiet entsandten Gefoigsl:haHslTIitglieder
21'\ <1])",1' baulieheu 1I'1{ f i:aJmWll ",,,in. nicht IIUI den !Jr]T.';C'hrJ1den \Vohnungs- vom 22. 19-HJ
h  :;: ; !  e:;n e ]  se  1f n  h  oI1  I  <t t '''ir  '!  d i;tt  nIn lI \\ I i   ': l1. V  !J:'\ n ) eJX,,/t  ' ;:  ]i ";

,] ;.:S    g; ;  C     h  i t "ere! d f'LAF  el{ ; r:;J    ; !J ", G   l  ti n   .Zj 1 e    :1J n    ;-rl1  ]N

;j;-::     ;  \ I    ':I  {  : l i!   T l  :c  J  litJ  ;: i '::: e  :f f        : £  J'  iif
(; . ;;  ; c  a o  1\ g;! iJ   ;   !   Ü\ u   ,\ J.W' Ja :d°d  ]"i;  ct      g   ('lhi ehed ;   ild

1!        Ii ;:ft ;fti/  ;' i i {         f   I}J \
lo,'i. 1 BrheJ:mng der Jll Frage komnl llden Baubetl'lebt' Wtltele HI dC'IJ melHel! si

_  l;; nt. VÖ \ ] :   t : / :r En!: \  J  :'£ 1 1 1  E:  f :i ;]t  tfF  .  J  1 =
ragen stellt die Finanzi"i'Ullg:;;mi5,dichkeit aller BauyoJ1KI.ben ,"ar. Gau
enleiter Wagner nntcl'strich ill diesem Zusammenhang dIe Notwep..dig
elas Reich hier in gal1Z g"r0Gem AusmlJ.ßc Mittel "'nt" VerfÜgung ste!l",n

Betr.: Einsendung des Bezugsgeldes 1
PünktlidJ.e Einhaltun,g der Zahlungsvel'pflid!tungen hei&t
Arbeit, Wirtsdlaft und Vertrauen fördern und störende
BeeinträdJ.tigungen sow-ie nutzlose Belastungen in Jer Ge
schaftsahw-iddung vermeiden_ Der lebendige Wale zu nütz
lieher Zusammenarbeit und gegenseitiger Dienstbarkeit
verlangt sorgfältige Wahrung: aller Grundsätze, J-ie dem
Ziele reibungslosen und gedeihlidlen SdlatIens dienen.
Deshalb; Piinktliche Einsendung der Bczllg. scbiil1re:o

filr dB.s 3. Vierteljahr 1940!
D Cl. Verlag

JIl1ll!s t<Bmmwism<B1n! !!jrüTmden <e1J!smeiirnt
;)1v@G'1J"'e....d dem .iifrieges ei.. Ve"'diJ"" ""imgl:Si_
A1!rnze. er l1!l!IiJd  ""!1.!!te...-Jii!ammve&Si "" i mt_
.iii!ilmSim1i!eiifij,1Il!D iz"" UJillld .[!I!gefij,,,,,iis,,;;€ W@II!!
'Wet1ffij,e"'e1i!fij,s<ml1Ji!.ff afij,eID1 1!!!J/fil1!de:m IrnJiie
w.sG'1Jer ÜID1 q"€!Jdini:eii!1 IJJer@ffffe1iJFi.tHdinl., .
!JilGhrichien iillS Osttieulschlal1d

i agung des Gauheimstättenamtes für den \Varthegau in Posen

, .. li)1!i(1:hpappell'l, fis@iier.Pfiai!€en I
SCl!ulh:anstridle .ie<1:!er Art

I Hermann Paul.  a: : .:,:; .5:'I : .":  t ':;  b

Seit 35 Jahren der Schutz  u.
Dichtungsanstnch für Baton.

Mauerwerk und Eisen.

StuHgart.

I ... .H!

I!!!E<
=QO

Ir
Die:3B Tarifordnung tntt  !ll 1. JmJi 11).10 in KI'afL
Posen. den 16. :'Ilai UHO.

DI)  Rei('J'i tt n i   r TI :   ;  JTliL  :   l .t]U l,U!d.

in alter Güte sind nach wie vor die bewahrten Erzeugnisse für Außen  und Innen.
wandanstriche auf Putz und Stein. - Unterlagen kostenlos.

lI!eeck'sche lFarbwe!l'ke (In . Aare! Beln), Krefeld.

onZ' 1910 Heft 26. Seite III 27. JunI



I
Eugen John Inh. William Stein

I !'!"imlonel!J!m

fI"es;l!a.fYJ 26, Meilßcckestr. 44, Ruf S.-Nr. 441411
Eigenes Anschlußgleis

fij;IDa!r" eQ'G:gaB:;o""ik Filiiialle G6eiivwöt::m: 05"9 WlIbelll1str. 49
Ruf 43 92

Innungs . Verbands- und Todesfälle
fU! FÜhr",! unrt Vatf'rJ;md stall) der Baumelst"",
lina Kompanieftihn 1' in einem Piolller-Bata!lIon,

11mI OberbaUJat HE'rtl!'ieh Re r g e 1', 61 JahJ'c. _
Betnebsobmann .TI .I<'a BellE-(.h<.:kt & MenzE-L Ball

6[1 Jaht'f'

Mcisterj)rüfun en oreSJau (;.u!
tin 1t !    lft       a ! ,e  pt. p ;  :;J.g heslaJld \01 df'J" Haudwf'dt5kdlllmel' Stet- i :fr   !LJr,n \

ofi!J)r  lieferbar:

mi1 14 PS Dieselmotor und eingebauter Winde.

f'idj Mbm£1
Fernruf 58051.58053

BIiF seau
Ta u e n1z i e nst raße

F'ischwasse,-Rläranlagen
nach staat!. Richtlinien nergestellt

I ' Asche- und Müllkäslen

'::, Im Ganzen od.ausTellen bcateneno
Slraßen- und Hofsinkkäslen

, S!]stom Geiger und Trockensystem
, Monierrohre 25-12:> cm I W

ßetonrohre 8_150 cm I. W.
' . SCh . aChlrl_nge, \/arjungtingsrn:lge. Fußstelgp aUei"l, SC:hornsicin
,: schIeber, 0 übe! s tel n e, nagelbar

J. H f!lIIl!!m, frankenslein Uebl.
Dachp pp5n_ u. Bel!onwaremabrik

Zement
gut handentstaubt. kauU
ladungswelse ab Jeder
Station g e gen K ass e

AGhed GOrflrn, IBresDau 23 ßFichtestraße 3 R
Zugelassener firoßha delsb€trie.) mr AJlpapieq a

I{))llorn !iellerl!:iJi!1lf:

3 Friedrich W. Lohmüller
Güsien/AnhaHfi:  Fell'nruf 3261

150 liter mit Lader und Elektromotor, Drehstrom 220/38[) Volt.

f'idjel!.!'J a
Fernruf 58051.58053

B!i"eS aM
Tauentzienstraße IIJirlscbulllicb Erfolg mun bui

sIels durchs Zeilungsinseru!! Boe
d. [
lei(OBZ. 1940 Heft 2fi, Seite IV 27. Juni
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